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Sozialpolitik und Fürsorge
Ein Abgrenzungsversuch, begründet aus den Ursachen der Notstände

Von Dr. Hans AcHinger Frankfurt a. m.

208 Seiten • Preis 7.- RM

Dem Verfasser kam es in seiner Arbeit nicht nur auf die 
Beschreibung von Tatbeständen und Intentionen an, er stellt 
vielmehr die Grundgedanken klar heraus, auf denen 
die Auffassung von Notständen und Hilfsmitteln 
auf lange Zeit beruht. Für einzelne Zustandsbilder 
oder Maßnahmen deutet er beispielhaft an, wie mit dieser 
Entwicklung auch die Abgrenzung zwischen Sozialpolitik 
und Fürsorge zusammenhängt. Zum Schluß macht der 
Verfasser deutlich, wie auf Grund der gewandelten An- 

/ schauungen über die Ursachen, die schrittweise Überwindung 
des Begriffs der Armut vor sich gegangen ist, und wie sich 
die Aufgaben sozialer Arbeit dadurch verwandeln müssen.

%
Zu beziehen durch jede Buchhandlung
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IJber die Anstalten and ihre Reform. ^

Von Oberregierungsrat Mailänder, Stuttgart.

Der Aufenthalt in einer Anstalt ist an sich etwas Unnatürliches. Das Gegebene 
ist, daß die Menschen in der Familie oder für sich leben und sich frei bewegen und 
betätigen können. Der gesund empfindende Mensch hat eine natürliche Abneigung 
gegen die Anstalten, und zwar nicht bloß gegen die Zwangsanstalten (Gefängnisse, 
Irrenanstalten und Arbeitshäuser), sondern auch gegen solche Anstalten, in denen 
der Aufenthalt auf Freiwilligkeit beruht. Doch wird er bei näherer Überlegung 
einsehen und zugeben müssen, daß man im Leben ohne Anstalten nicht auskommen 
kann, er wird nur die Forderung aufstellen, daß Erziehung, Pflege, Verwahrung 
und Bewahrung in einer Anstalt nur dann, wenn sie unbedingt notwendig sind, 
durchgeführt werden und das Anstaltswesen auf das unbedingt erforder
liche Maß beschränkt wird. Der Anstalten bedarf man, weil die Menschen 
in besonderen mehr oder weniger abgeschlossenen Gebäuden gestraft, verwahrt, be
wahrt, geheilt, gepflegt und erzogen werden müssen. Die Anstalten haben hier
nach ganz verschiedene Zweckbestimmungen und Aufgaben.

Man unterscheidet — abgesehen von den Anstalten, die der Ausbildung der ge
sunden Jugend dienen (Schulen mit Internaten), und abgesehen von Strafanstalten 
und Irrenanstalten — im allgemeinen folgende Arten von Anstalten:

1. Anstalten der Erziehungsfürsorge.
Diese teilen sich in Anstalten und Heime für Säuglinge und Kleinkinder, für 

Schulpflichtige und Schulentlassene; hierunter befinden sich Waisenhäuser, Für
sorgeerziehungsanstalten, Jugendheimstätten, Schülerheime.

2. Anstalten der Gesundheitsfürsorge.
Zu ihnen sind zu rechnen die Krankenhäuser, Lungenheilstätten, Erholungs

heime für Kinder und Mütter, Entbindungsheime, Trinkerheilstätten.
3. Anstalten für körperlich und seelisch Behinderte.

Hierzu gehören die Anstalten für Schwachsinnige und Epileptische, Taub
stummenanstalten, Blindenanstalten, Krüppelheime.

4. Anstalten der Wirtschaftsfürsorge.
Unter sie fallen die Lchrlingsheime, Gesellenhäuser, Mädchenheime, Bahnhofs

heime, Übergangsheime für entlassene Strafgefangene, Arheiterkolonien, Herbergen 
zur Heimat, Wanderarbeitsstätten, Obdachlosenheime.
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Der Begriff „Anstalt“ ist nicht eindeutig. Man spricht auch oft von Heimen 
und versteht darunter solche Einrichtungen, die einen freieren, halboffenen Charakter 
haben. Aber eine klare begriffliche Abgrenzung der Worte ist bis jetzt nicht erfolgt. 
Ich spreche in folgendem von Anstalten und verstehe darunter Anstalten und Heime.

Was die Träger der Anstalten anbelangt, so gibt es öffentlich-rechtliche An
stalten und Anstalten der freien Wohlfahrtspflege. Die ersteren werden vom Staat, 
von Provinzialverbänden, Landesfürsorgeverbänden und Gemeinden unterhalten. 
Während es in Norddeutschland mehr öffentlich-rechtliche Anstalten gibt, über
wiegen in Süddcutschland die Anstalten und Einrichtungen der freien Wohlfahrts
pflege. Diese wurden in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens mit den Beiträgen 
ihrer Mitglieder und freiwilligen Spenden und Stiftungen unterhalten. Seit Kriegs
ende sind sie immer mehr auf Beiträge des Staates und die von den Fürsorgever
bänden bezahlten Kostgeldsätzc angewiesen. Es handelt sich in Süddcutschland, 
besonders in Württemberg, in der Hauptsache um kleinere und mittlere Anstalten, 
während in Norddcutschland mehr größere Anstalten vorzufinden sind, öffentlich- 
rechtliche Anstalten sind in Württemberg außer den 5 Staatsirrenanstalten in 
Schussenricd, Weinsberg, Weißenau, Winnental und Zwiefalten die staatlichen 
Waisenhäuser in Schwäbisch Gmünd und Ochsenhausen, die 4 Landesfürsorge
anstalten in Markgröningen, Rabenhof, Riedhof und Reutlingen, die 3 staatlichen 
Taubstummenanstalten in Bönnighcim, Schwäbisch Gmünd und Nürtingen, jetzt 
Gehörlosenschulen mit Heimen genannt.

Alle übrigen Anstalten sind Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege und 
der NSV. (früher dem fünften paritätischen Wohlfahrtsvcrband), dem Landesverband 
der Inneren Mission oder dem Caritasverband angeschlosscn. Die NSV. besitzt 
außerdem im Gau Württcmberg-Hohenzollern 6 eigene Einrichtungen des Hilfswerks 
„Mutter und Kind“ und 6 Einrichtungen der Kinderheimverschickung.

Alle diese Anstalten haben nach ihrer Zweckbestimmung, ihren Aufgaben und 
ihrer Trägerschaft einen verschiedenen Charakter. Die geschlossenen Anstalten 
sind wesentlich anders eingerichtet und geführt als die halboffenen Heime. Es ist 
etwas grundlegend Verschiedenes, ob cs sich um ein Säuglingsheim oder um ein halb- 
offenes Heim für Schulentlassene oder um eine Bewahranstalt handelt. An die 
Organisation und die Führung dieser Anstalten sind hienach ganz verschiedene An
forderungen zu stellen. Während z. B. in einem Erziehungsheim für Jugendliche zu 
fordern ist, daß die Erziehung möglichst lebensnahe sich gestalten soll, ist diese 
Forderung bei einer Bewahranstalt oder einem Schwachsinnigenheim selbstver
ständlich nicht berechtigt.

Auch sind die Eigenschaften, die von den in der Anstalt tätigen Personen, 
seien cs nun Erzieher in einer Jugcndhciinstättc oder Aufseher in einem Arbeitshaus 
oder Pfleger in einem Schwachsinnigenheim, gefordert werden müssen, ganz ver
schieden. Es lassen sich daher über die Anstalten insgesamt nur hinsichtlich der 
Satzung und Organisation, der äußeren Gestaltung, der Wirtschaftsführung, Rech
nungsführung und steuerlichen Behandlung gemeinsame Ausführungen machen und 
gleichgerichtete Grundsätze aufstcllcn. Das ganze Anstaltswescn ist überhaupt so 
vielseitig und schwierig, daß es in kurzen Ausführungen nicht dnrgcstellt werden kann.

Es wird den Anstalten oft vorgeworfen, daß 6ic den veränderten Verhältnissen 
nicht genügend Rechnung tragen und sich noch mehr den nationalsozialistischen 
Grundsätzen der völkischen Wohlfahrtspflege anpassen müssen. Diese Forderung 
ist sicherlich du und dort berechtigt, wenn auch manche Kritik an den Anstalten 
übers Ziel schießt und auf eine Unkenntnis der besonderen Verhältnisse in den 
Anstalten zurückzuführcn ist. Mancher scharfe Kritiker hat vielleicht noch nie 
eine Anstalt im Innern gesehen und kann nicht ermessen, wie schwierig die Arbeit 
in einer Anstalt ist und wieviel Opfer an Zeit, Kraft und eigenem Leben sic erfordert. 
Ungeachtet dessen stimmen alle Sachkenner darüber überein, daß die Anstalten 
in vielen Punkten reformbedürftig sind. Sie müssen insbesondere 
dem Sonderdascin, das sie oft führen, entrückt und mehr in das 
Volksganze hineingestellt werden.1) (Fortsetzung folgt.)

*) Dies bezieht sich, wie auch die nachstehenden Ausführungen, nur auf die Anstalten 
der freien Wohlfahrtspflege.
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Devisenrechtliches in der Fürsorge.
Von Regierungsrat Dr. Budzinski, Singen.

Über die devisenrechtliche Seite der Fürsorgeleistungen ist im Schrifttum 
des Fürsorgerechts bislang kaum ein Wort gefallen, obwohl die Unterstützungen 
sich nicht auf das Inland beschränken. Aber nicht nur der Fall, daß deutsche 
Volksgenossen im Ausland unterstützt werden, ist devisenrechtlich beachtlich. 
Auch die Unterstützung eines Hilfsbedürftigen im Inland kann ein Devisenfall 
sein. Es lohnt sich daher, die auch den Fürsorge Verwalter angehenden Devisen
vorschriften näher ins Auge zu fassen. Das Devisenrecht ist durch das Gesetz 
über die Devisenbewirtschaftung vom 12. Dezember 1938 (RGBl. I S. 1733 — 
DevG.) neu gefaßt worden1). Damit sollte eine durch zahlreiche Änderungen des 
Devisengesetzes vom 4. Februar 1935 und seiner elf Durchführungsverordnungen 
hervorgerufene Unübersichtlichkeit der Bestimmungen beseitigt und die An
wendung des deutschen Rechts den wiedergewonnenen Gebieten erleichtert werden.

I.
Auf die fürsorgerechtlichen Voraussetzungen der Unterstützung eines Deutschen 

im Ausland (Heimatunterstützung) soll hier nicht eingegangen werden. Auf eines 
muß aber hingewiesen werden. Voraussetzung der Heimatunterstützung ist nicht 
Ililfsbedürftigkcit im Rechtssinn. Schon deshalb nicht, weil die Hilfsbedürftigkeit 
als Zustand, der für die örtliche Fürsorgebehörde erkennbar ist, nur innerhalb der 
Grenzen des Deutschen Reiches cintrcten kann. Fehlt aber diese Hilfsbedürftigkeit 
eines Menschen, so fragt cs sich, ob die Heimatunterstützung überhaupt als Fürsorge
akt angesprochen werden kann. Sie ist zweifellos ein Verwaltungsakt, auf den 
die FV. nicht zugeschnitten ist: Der Fürsorge verband leistet noch nicht Fürsorge, 
sondern er will die eigentliche Fürsorgeleistung im Inland durch eine Heimat
unterstützung und das dadurch bewirkte Verbleiben des „Hilfsbedürftigen“ im 
Ausland abwenden.

Dieser Unterschied ist für die Beurteilung der Frage, ob der Fürsorgeverband 
nach § 25 FV. einen öffentlichen Kostenersatzanspruch gegen den im Ausland 
unterstützten Deutschen hat, wichtig. Die Frage rührt auch an den Geltungs
bereich des deutschen innerstaatlichen Rechts überhaupt. Verneint man eine 
gesetzliche öffentliche Verbindlichkeit des im Ausland Unterstützten, so bleibt 
nur die umstrittene Möglichkeit einer besonderen auf Vertrag beruhenden Ver
pflichtung des Unterstützten, die der Fürsorgeverband in jedem Einzelfall vom 
Unterstützten verlangen müßte.

Dagegen herrscht darüber kein Zweifel, daß die Unterstützung des hilfs
bedürftigen Ausländers im Inland echter Fürsorgeakt ist mit allen Folgen. Der 
Ausländer muß unterstützt werden, wenn er hilfsbedürftig ist. Allerdings ist diese 
Hilfsbedürftigkeit mit Rücksicht auf § 34 RGr., der hinsichtlich Voraussetzung, 
Art und Maß der Fürsorge den Ausländer (insbesondere, was die gehobene Fürsorge 
anlangt) dem Inländer nicht gleichstellt, zwar nicht formal, aber inhaltlich etwas 
anderes. Doch ist dieser Unterschied genau wie der zwischen gehobener und Armen
fürsorge hier ohne Belang.

Nicht nur die Fürsorgcleistung, sondern auch der öffentliche Ersatzanspruch 
des Fürsorgeverbandes (§ 25 FV.) gegen den im Inland unterstützten Ausländer 
füllt unter dus Devisengesetz. Und dasselbe muß auch gelten für einen vom Fürsorge
verband etwa übernommenen privatrechtlichen Unterhaltsanspruch nach § 21a 
FV., falls dieser sich gegen einen Ausländer richtet. Einen devisenrechtlichen 
Tatbestand bildet ferner die Befriedigung der Forderungen des Fürsorgeverbandes. 
Auch sonst fragt cs sich, wie Leistungen aus dem Ausland für im Inland unter
stützte Ausländer oder für hilfsbedürftige Inländer (Verwandte des Spenders) im 
Hahmcn der deutschen Devisengesetzgebung nutzbar geinucht werden können. 
Wir haben uns also zu beschäftigen mit der devisenrechtlichen Seite

*) Siehe auch die Verordnung zur Devisenbewirtschaftung (Richtlinien für die Devisen
bewirtschaftung) vom 22. 12. 1938 (RGBl. I S. 1851 — Ri).
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1. der Fürsorgeleistungen im Ausland (Heimatunterstützungen),
2. der Fürsorgeleistungen zugunsten des Ausländers im Inland,
3. der Ersatzansprüche der Fürsorge verbände gegen Ausländer und ihrer 

Erfüllung,
4. der sonstigen Leistungen des Auslands zugunsten Hilfsbedürftiger im Inland.
Die damit umrissenen Rechtsverhältnisse und Tatbestände werden teils durch 

die Devisen-Anbietungspflicht, die den berechtigten Inländer trifft, teils durch 
Verfügungs- und Zahlungsverbote, die sich gegen Inländer und Ausländer richten, 
der staatlichen Überwachung unterstellt. Auch fahrlässige Verstöße dagegen sind 
strafbar (§ 69 ff. DevG.). Die Beschränkungen können auf Antrag durch den 
Reichswirtschaftsminister, die Reichskank oder die Devisenstellen beseitigt werden. 
Hauptsächlich kommt für die Fürsorge die Genehmigung der beim Oberfinanz
präsidenten errichteten Devisenstellen in Betracht (Ri I, 12 ff.). Ohne die devisen
rechtliche Genehmigung sind verbotene Geschäfte nicht nur strafbar, sondern 
nichtig (§ 64 DevG.).

II.
1. Das Devisenrecht unterscheidet zwischen Zahlungen ins Ausland und Zah

lungen an einen Ausländer (der sich auch im Inland befinden kann). Bei der Heimat
unterstützung denkt man an Fürsorgeleistungen, die ins Ausland gehen. Devisen
rechtlich ist aber außerdem zu unterscheiden, ob der Empfänger einer Leistung 
ein Inländer oder Ausländer ist.

Was versteht das Devisengesetz unter Inländer und Ausländer?
Auf die Staatsangehörigkeit kommt es nicht an. Inländer im SiLne des 

Devisenrechts ist jeder, der seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland hat. Ausländer dagegen ist jeder, der nicht im Inland (d. i. innerhaib der 
politischen Grenzen des Deutschen Reichs) wohnt oder gewöhnlich sich aurhält 
(§ 5 DevG.). Der Begriff des Wohnsitzes ist im Devisengesetz nicht festgeiagt. 
Daher wird der § 13 des Stcucranpassungsgesetzes in der Regel zur Auslcgeng 
herangezogen:

„Eine Wohnung im Sinne der Steuergesetze hat jemand dort, wo er eine 
Wohnung innehat unter Umständen, die darauf schließen lassen, daß er die Wohnung 
beibehalten und benutzen wird.“

Der Begriff des gewöhnlichen Aufenthalts ist ein anderer als der im Fürsorge- 
recht. Der ebenfalls zur Auslegung herangezogene § 14 StAnpG. sagt:

„Den gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne der Stcuergesetze hat jemand dort, 
wo er 6ich unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, daß er an diesem Ort 
oder in diesem Land nicht nur vorübergehend verweilt.“

Die Begriffsbestimmungen der Steuergesetze sind aber mit Vorsicht ins Devisen
recht hinüberzunehmen. Im Einzelfall brauchen Stcuerrecht und Devisenrecht 
über die Wohnsitz- oder Aufcnthaltsfrage einer Person nicht gleicher Auffassung 
zu sein. Ganz überflüssig sind für den Fürsorgeverwalter zur Beurteilung des 
devisenrechtlich erheblichen „gewöhnlichen Aufenthalts“ seine fürsorgerechtlichen 
Kenntnisse in Aufenthaltsfragen nicht. Hier wie dort kommt es weniger auf den 
inneren Willen des Menschen als auf die nach außen in Erscheinung tretenden 
tatsächlichen Verhältnisse an. Lassen diese objektiv den Schluß zu, daß jemand 
eine bezogene Wohnung bcibchalten und benutzen wird oder daß er im Lande 
ohne Wohnung nicht nur vorübergehend verweilt, so ist am fraglichen Ort oder 
im fraglichen Lande ein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt begründet. Die 
Zeitdauer des Verweilens ist wie im Fürsorgerecht nicht maßgebend.

Im Gegensatz zum Fürsorgerecht ist es durchaus möglich, daß jemand mehrere 
Wohnsitze oder gewöhnliche Aufenthalte hat und daß diese sowohl teils im Inland, 
teils im Ausland liegen können. Dieser Umstand macht dann den Betreffenden 
zum Inländer und Ausländer zugleich. Zahlungen an ihn sind also wie Zahlungen 
an Ausländer zu behandeln. Ist der Doppclwohnsitz wirtschaftlich begründet, 
60 kann der Reichswirtschaftsministcr auf Antrag für den inländischen Zahlungs
verkehr die Ausländereigenschaft aufheben (§ 95 DevG.).
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2. Betrachten wir zunächst die Heimatunterstützung ohne Rücksicht auf 
die devisenrechtliche Eigenschaft des Empfängers. Ein Devisenfall ist schon damit 
gegeben, daß Geld oder ein geldwerter Anspruch über die Grenze gehen muß.

In den seltensten Fällen geht das Geldstück über die Grenze. Meistens wird 
es durch ein Papier (als Zeichen eines geldgleichen Anspruchs) vertreten. Deshalb 
bestimmt der § 16 DevG.:

„In- und ausländische Zahlungsmittel, einschließlich außer Kurs gesetzter 
Geldsorten, dürfen nur mit Genehmigung ins Ausland oder aus dem Inland in 
die badischen Zollausschlußgebietc versandt oder überbracht werden.“

Dabei versteht das Devisengesetz unter Zahlungsmitteln nicht nur Geldsorten, 
wie Münzgeld, Papiergeld Banknoten, sondern (echte) Anweisungen, Schecks 
und Wechsel, ja selbst (telegraphische) Auszahlungen, bei denen die Übersendung 
eines Papiers (Urkunde) sogar fehlt (§ 6 DevG.). Es ist nicht klar, ob auch eine 
andere Art der Zahlung, nämlich die Überweisung (nicht wörtlich, aber dem 
Sinne nach) unter den § 16 DevG. fällt. Die Überweisung wird als Zahlungsmittel 
im maßgeblichen § 6 DevG. nicht erwähnt. Sie ist auch kein juristisch technischer 
Ausdruck und kann daher verschiedenes bedeuten:

(1) Sie ist oft eine Abtretung des Guthabens des Überweisenden an den Emp
fänger. Ein Kontoinhaber tritt sein Bank- oder Postscheckguthaben ganz oder 
teilweise an einen Dritten ab, indem die Bank oder Post den abgetretenen Betrag 
dem Bedachten gutschreibt und ihm hiervon Anzeige macht. Auf den Namen 
(Zahlungsanweisung, Giroauftrag) kommt es nicht an.

(2) Im andern häufigeren Fall beauftragt jemand die Bank oder die Post, für 
einen Dritten ein Guthaben bei dessen Bank zu begründen. Dies kann mit Hilfe 
von Abtretungen bestehender Guthaben geschehen. Nur erhält hier der Empfänger 
nicht das Guthaben des Leistenden, selbst wenn ein solches an die vermittelnde Bank 
abgetreten w’urde. Er ist nicht Rechtsnachfolger des Gebers. Dieser Charakter des 
echten Zahlungsauftrags tritt bei der Bareinzahlung des zu überweisenden Betrags 
noch deutlicher hervor. Am Normalfall der Postanweisung (oder Zahlkarte) zeigt 
sich, daß die Überweisung nicht gleichbedeutend ist mit der Forderungsabtretung, 
sondern auch (entgeltlicher) Zahlungsauftrag sein kann. Die Postanweisung ist 
keine Anweisung im Sinne des bürgerlichen und des Devisenrechts (wie z. B. ein 
Scheck — vgl. §§ 783ff. BGB. —), sondern ein Vertrag mit der Post, dem Empfänger 
eine Summe Bargeld auszuhändigen.

Der Zahlungsauftrag ist der fast ausschließliche Weg, ins Ausland Zahlungen 
zu Küsten, weil infolge des Bankzwangs alle Ausland-Überweisungen nicht unmittelbar 
von der Bank zum Kunden, sondern über die Rcichsbank gehen müssen, die zudem 
dort — wo der Verrechnungsweg staatlich vereinbart ist — durch die Deutsche 
Verrechnungskasse vertreten wird (staatliches Clearing).

Alle Arten von Überweisungen sind wie die Übergabe von Bargeld durch den 
§ 15 DevG. an die Genehmigung der Devisenstelle gebunden. Der § 15 DevG. 
lautet:

„Ein Inländer darf im Inland nur mit Genehmigung Zahlungen an einen Aus
länder oder zugunsten eines solchen an einen Inländer leisten oder in- oder aus
ländische Zahlungsmittel einem Ausländer oder zugunsten eines solchen einem 
Inländer aushändigen.“

Damit ist der gesamte Zahlungsverkehr, gleichviel in welcher Form er sich 
abspielt, erfaßt. Der § 15 erwähnt die Überweisung nicht wörtlich, er will aber unter 
«^Zahlungen leisten“ auch den bargeldlosen Zahlungsverkehr verstanden wissen. Er 
greift aber im Gegensatz zu § 16 nur dann ein, wenn der Zahlungsempfänger oder der 
begünstigte ein Devisen-Ausländer ist. Unter dieser Voraussetzung bedarf auch 
die nur im Inland sich abspiclendc Überweisung (bei der kein Konto im Ausland an
gerufen wird) der Genehmigung (siche III.).

Für die Heimatunterstützung wird die notwendige Genehmigung erteilt, wenn 
gewisse Voraussetzungen, die sich mit den fürsorgerechtlichen decken dürften, 
gegeben sind.

Nach Abschnitt IV Ziffer 59 der Richtlinien können „die Devisenstellen die 
Genehmigung zur Überweisung von Unterstützungen an hilfsbedürftige Deutsche
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im Ausland durch die öffentlichen Fürsorgeverbände im Sinne der Fürsorgepflicht
verordnung vom 13. Februar 1924 (RGBl. I S. 100) erteilen, wenn der Fürsorge
verband bescheinigt, daß der Empfänger auf die Unterstützungen für seinen beschei
denen Lebensunterhalt dringend angewiesen ist und ihm eine Rückkehr in das Inland 
nicht zugemutet werden kann“.

Unter derselben Voraussetzung kann auch die unmittelbare Unterstützung 
eines Deutschen im Ausland durch Privatpersonen genehmigt werden. Vgl. Ri IV 
Ziffer 62.

3. Eine Unterstützung ist aber nicht nur in Form von Geld möglich. Auch Sach
leistungen, Dienstleistungen (durch Dritte auf Veranlassung des Fürsorgeverbands) 
können nach Sachlage Fürsorge, ja einzig mögliche oder richtige Fürsorge sein. Das 
ist für die Inlands-Fürsorge selbstverständlich. Aber auch eine Heimatunterstützung 
braucht nicht geldliche Hilfeleistung zu sein. Der Fürsorgeverband läßt z. B. 
auf seine Kosten den im Ausland befindlichen Kranken behandeln und verpflegen. 
Er weist den ausländischen Hilfsverein an, einer hilfsbedürftigen Familie Lebens
mittel zu liefern. In solchen Fällen ist Empfänger der deutschen Zahlung der
beauftragte Helfer im Ausland, nicht der „Hilfsbedürftige“. Der Zweck einer solchen 
Zahlung ist ein anderer als vordem. Die Zahluilung dient nunmehr der Erfüllung einer 
privatrechtlichen Schuld, die der Fürsorgeverband dem Ausland gegenüber ein
gegangen ist. Auch diese Geldleistungen des Fürsorgeverbandes, die der Abwicklung 
eines St'ichuldverhältnisses dienen, fallen natürlich unter die erwähnten Bestimmungen

Beides Devisenrechts. Nur fragt es sich, ob auch für 6ie die Ziffer 59 Ri IV gilt. Bei 
strenger Auslegung der Fassung „Überweisung von Unterstützungen an hilfsbedürf
tige Deutsche“ können nur Zahlungen an den Unterstützten selber oder an die von 
ihm angegebene Anschrift gemeint sein. (Fortsetzung folgt.)

Bewegung und Volk in der Wohlfahrtsarbeit

Aus der NSV.

WHW. und Reichsarbeitsdienst.
Rund 620 307 RM erzielte der Reichs

arbeitsdienst für das letzte Winterhilfs
werk durch Sammlungen und bei der 
Durchführung von Wunschkonzerten 
seiner Musikzüge. Das ist der reine Geld
betrag. Nicht mitgcrcchnct sind die Gc- 
mcinschaftsaktionen mit der Wehrmacht 
und den Parteigliederungen. Der RAD. 
veranstaltete außerdem Eintopfcsscn, 
Kleidersammlungen, Pfundsammlungen, 
er leistete zugunsten des WHW. Arbeit 
beim Entladen von Güterwagen, bei der 
Durchführung von Transporten usw. Da
mit ist der Gesamtwert der Mithilfe des 
RAD. am WIIW. weit höher, als er in 
der oben genannten Zahl zuin Ausdruck 
kommt.

NS.-Volkswohlfahrt schließt Abkommen 
mit der privaten Krankenversicherung 
zur Durchführung von Tubcrkulose- 

Hcilstüttcnkurcn.
Die Bekämpfung der Tuberkulose er

fordert eine uneingeschränkte Inan
spruchnahme aller beteiligten Stellen,

insbesondere hinsichtlich der Aufbrin
gung der Kosten für die Durchführung 
von Heilstättenkuren. Zum Zwecke 
einer nach einheitlichen Gesichtspunkten 
durchzuführenden wirksamen Bekämp
fung dieser Volksseuche hat das Haupt
amt für Volks Wohlfahrt mit der Fach
gruppe „Private Krankenversicherung“ 
der Wirtschaftsgruppc „Private Ver
sicherung“ in der Rcichsgruppe „Ver
sicherungen“ ein Abkommen getroffen, 
das dem Schutze der von der NS.-Volks
wohlfahrt betreuten Volksgenossen dient. 
Nach diesem Abkommen übernimmt die 
„Private Krankenversicherung“ für alle 
vom Tuberkulose-Hilfswerk des Amtes 
für Volksgesundhcit der NS.-Volkswokl- 
fahrt verschickten Versicherten, die einen 
Lcistungsanspruch haben, grundsätzlich 
die in den Tarifen und allgemeinen Ver- 
sichcrungsbcdingungcn für Krankenhaus- 
aufcnthalt festgclegten Leistungen.

Der Lcistungsumfang der einzelnen 
Krankenversichcrungs-Unternehmungen 
richtet sich nach ihren bedingungsgemä
ßen Iiüchstleistungsgrcnzen (Höchstlei- 
stungsdaucr und Höchstleistungsbctrag). 
Falls die allgemeinen Versicherung!!*

294



bcdingungcn solche Höchstleistungsgrcn- 
zen nicht vorschen, soll sich die Leistung 
auf höchstens 39 Wochen erstrecken. 
Vor Eintritt eines Leistungsfalles von 
den Versicherten bereits in Anspruch ge
nommene Leistungen •werden auf die be
dingungsgemäßen Höchstleistungsgren
zen angerechnet. In Fällen großer Be
dürftigkeit empfiehlt die Fachgruppe 
Private Krankenversicherung“ ihren 

Unternehmungen, auch über die vertrag
liche Leistungspflicht hinaus Beihilfen 
zu gewähren. Für die Arbeitsgemein
schaften zur Bekämpfung der Tuber
kulose stellt die Fachgruppe „Private 
Krankenversicherung“ einen Beauftrag
ten als Verbindungsmann, dem die Bei
legung von Streitfällen vorwiegend ver
sicherungsrechtlicher Art obliegt. Damit 
ist ein weiterer Schritt auf dem Gebiete 
der Gesundheitsförderung getan worden. 
Die „Private Krankenversicherung“ be
treut ja einen breiten Kreis von Volks
genossen, deren Einkommen zwar über 
der Sozialvcrsicherungsgrenze liegt, aber 
dennoch nicht ausreicht, um die oft 
langwierigen und kostspieligen Tubcr- 
kulo6e-Heilkurcn aus eigenen Mitteln 
durchführen zu können. Da diese Kreise 
insoweit auch von der NSV. betreut 
werden, schafft das Abkommen für sie 
die Möglichkeit der Wiederherstellung 
der Gesundheit. Das Abkommen tritt 
mit Wirkung vom 1. Juli d. J. in Kraft.

Die Mitarbeit der NS.-Volkswohlfnhrt in 
der „Reichsstellc gegen Alkohol- und 

Tabakgefahren e. V.“.
Die gesamte Rauschgiftbekämpfung 

ist durch Befehl des Führers unter die 
einheitliche Leitung des Reichsgcsund- 
beitsführers gestellt worden. Alle Ver
eine und Verbände, die sich mit der 
Rauschgiftbekämpfung befaßten, wurden 
in der „Reichsstellc gegen Alkohol- und 
Tabakgefahren e. V.“ vereinigt.

Die „Reichsstelle“ ist in Gau- und 
Kreisstellen gegliedert. Leiter der Gau- 
und Krcisstcllen sollen in Personalunion 
die ärztlichen Sachbearbeiter für die 
Genußgiftfrage in den Ämtern für Volks- 
gesundheit sein, stellvertretende Leiter 
die Leiter der entsprechenden Ämter für 
Volkswohlfahrt. Helfer stellen sowohl die 
NS.-Volkswohlfahrt als auch die alkohol
gegnerischen Verbände.

Über die Zusammenarbeit der NS.- 
VolksWohlfahrt mit der „Reichsstellc“ 
geben Richtlinien Aufschluß. Hiernach 
hat der Vertreter der NS.-Volkswohl
fahrt für engste Arbeitsverbindung mit 
den Gau- bzw. Kreisstellen gegen die 
Alkohol- und Tabakgefahren zu sorgen.

Die Gau- und Kreisstellen stellen ihre 
Mitarbeiter und Arbeitsmittel zur Durch
führung der Aufklärung der Mitglieder 
der NS.-Volkswohlfahrt über die Al
kohol-, Tabak- und sonstigen Rausch- 
giftgefahren zur Verfügung.

N S.-Volkswohlfahrt und „Reichsstelle“ 
(Gau- und Kreisstellen) führen gegen
seitig die fachliche Schulung ihrer Mit
glieder bzw. Mitarbeiter oder Helfer auf 
den beiderseitigen Arbeitsgebieten durch.

Zur Durchführung der praktischen 
Arbeiten stellt die NS.-Volkswohlfahrt 
der „Reichsstellc“ (Gau- und Kreis
stellen) geeignete Mitarbeiter zur Ver 
fügung. Diese Mitarbeiter werden in der 
NS.-Volkswohlfahrt als Sachbearbeiter 
für ihr Arbeitsgebiet geführt.

Die NS.-Volkswohlfahrt macht den 
Gau- und Kreisstellen diejenigen Volks
genossen und Volksgenossinnen namhaft, 
die ihr als durch Alkohol, Tabak und 
sonstige Genuß- und Rauschgifte ge
fährdet oder erkrankt bekannt geworden 
sind, und wirkt auf sic ein, sich den 
erforderlichen Maßnahmen zu unterwer
fen.

Im Rahmen der zur Verfügung ge
stellten Mittel unterstützt die NS.- 
Volkswohlfahrt die Gau- und Kreis- 
steilen durch Gewährung von Beihilfen, 
die in erster Linie zur Durchführung 
praktischer Maßnahmen auf dem Gebiete 
der Vor- und Fürsorge Verwendung fin
den sollen.

Zu den Aufgaben der „Reichsstellc 
gegen Alkohol- und Tabakgefahren e.V.“ 
gehört auch die Bekämpfung des Miß
brauches von Opiaten, Schlafmitteln 
usw. In Durchführung dieser Aufgabe 
wird die „Reichsstellc“ im deutschen 
Volke auf klärend über die Gefahren der 
Genußgifte und Rauschgifte wirken und 
den deutschen Volksgenossen insbeson
dere im Hinblick auf seine Gesundheit 
und seine Pflichten gegen Familie und 
Volksgemeinschaft zur verantwortungs
bewußten Stellung gegenüber den Genuß
giften erziehen.
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WoliUahrtsarbeit der deutschen Gemeinden

Familien Unterstützung und Versorgung 
bei Notdienstleistungen.

Nach der Ersten Durchführungsver
ordnung zur Notdienstverordnung vom 
15. 9. 1939 (RGBl. I S. 1775) erhalten 
die Angehörigen von Notdienstpflich
tigen Familienunterstützung nach Maß
gabe des § 30 Abs. 1 Nr. 2 der Familien- 
unterstützungs - Durchführungsverord
nung vom 11. Juli 1939 (RGBl. I 
S. 1225)1).

Erleidet ein Notdienstpflichtiger eine 
Notdienstbeschädigung, so wird ihm und 
seinen Hinterbliebenen auf Antrag Für
sorge und Versorgung nach Maßgabe der 
Verordnung über die Entschädigung von 
Personenschäden (Personenschädenver
ordnung) vom 1. September 1939 (RGBl. 
I S. 1623) gewährt.

x) DZW. XV S. 274.

Wiesbadener Vereinbarung.
Der Landesfürsorgeverband des Gaues 

Salzburg ist mit Wirkung vom 1. 10.1939 
der Wiesbadener Vereinbarung beigetre-» 
ten.

Hamburger Vereinbarung.

Das Verfahren nach Ziffer 15 der Ham
burger Vereinbarung wird fortgeführt. 
Auf eine mündliche Besprechung kann 
verzichtet werden.

Die Erteilung der Gutachten muß 
allerdings zurückstehen. Durch den An
trag auf Erstattung eines Gutachtens ist 
der Erstattungsanspruch gesichert, da 
nach Ziffer 16 H. V. die Verjährung 
unterbrochen wird.

Es wird gebeten, von Erinnerungen 
abzusehen und die Akten nur dann 
zurückzufordern, wenn sie unbedingt 
gebraucht werden.

Bei Anträgen auf Erstattung von Gut
achten nach Ziffer 15 der Hamburger 
Vereinbarung ist besonders kenntlich zu 
machen, wenn ein Ubernahmeantrag ge
stellt ist. Diese Fälle werden vordringlich 
behandelt werden.

Landesfiirsorgewesen.
(Aus dem Tätigkeitsbericht der Rheini

schen Provinzialverwaltung für das 
Rechnungsjahr 1938.)

Im Mittelpunkt aller nationalsozia
listischen Wohlfahrtsarbeit steht nicht 
der Einzelne, sondern das Volk. Die 
erbgesunde Familie ist daher in erster 
Linie Objekt der vielfältigen staatlichen 
und kommunalen Maßnahmen auf dem 
Gebiete der Gesundheitsfürsorge, der 
Arbeitsfürsorge, der Jugendertüchti
gung, des Wohnungs- und Siedlungs
wesens. Da sich nun unter den Land- 
hilfsbedürftigen vielfach nichtseßhafte, 
geistig minderwertige, haltlose und 
asoziale Personen befinden, so bedarf es 
wohl keiner weiteren Begründung, caß 
diese Gruppe von A^olksgenossen sich 
nicht der besonderen Liebe und Förde
rung des Dritten Reiches erfreuen kann. 
Und doch darf auch bei der Betreuung 
der mittellosen Wanderer sowie der kör
perlich, geistig und moralisch minder
wertigen Personen, die nach dem Willen 
des Gesetzgebers vornehmlich der Obhut 
des Landesfürsorgeverbandes anvertraut 
sind, das Ziel einer aufbauenden pro
duktiven Fürsorge niemals aus dem 
Auge verloren werden. Wo daher für 
den Landesfürsorgeverband keine Mög
lichkeit gegeben ist, die kraft Gesetzes 
seiner Obhut anvertrauten Menschen zu 
lebenstüchtigen und gesunden Volks
genossen heranzubildcn, wird er als 
Treuhänder der Volksgemeinschaft nur 
das zur Erfüllung seiner Aufgaben unbe
dingt erforderliche Maß öffentlicherMittel 
aufwenden dürfen. Daran haben auch 
die Bezirksfürsorgeverbände großes In
teresse, da die Wirtschaftlichkeit und 
Unwirtschaftlichkeit des Landesfürsorge
verbandes einmal in der Höhe der 
Pflegesätze, zum anderen aber in der 
Höhe der Provinzialumlage zum Aus
druck kommt.

Art und Maß der Fürsorge für die 
Landhilfsbedürftigen werden im Einzel
falle nicht vom endgültig verpflichteten 
Landesfürsorge verband, sondern von dem 
die unmittelbare Fürsorge ausübenden 
Bezirksfürsorgeverbande bestimmt. Die 
Vorschriften der Fürsorgepflichtverord-
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ig, «ci Preußischen Ausführungs
verordnung, der Reichsgrundsätze über
nung, der

dnung,
Voraussetzung, Art und Maß der öffent
lichen Fürsorge sowie die zur Verein
fachung des Kostenersatzes und zur Be
schränkung der Verwaltungsstreitverfah
ren zwischen den Fürsorgeverbänden 
getroffenen Vereinbarungen sollen auf 
die von den vorläufig fürsorgepflichti
gen Bezirksfürsorgeverbänden zu be
treuenden landhilfsbedürftigen Personen 
in gleicher Weise Anwendung finden 
wie auf bezirkshilfsbedürftige Personen.

In den Rechenschaftsberichten der 
letzten Jahre ist nun wiederholt darauf 
hingewiesen worden, daß die Eingliede
rung der Hilfsbedürftigen in den Arbeits
prozeß nach dem Grade ihres Wertes für 
die Volksgemeinschaft erfolgen müsse. 
Deshalb sei es verständlich, daß die
jenigen Arbeiter, die vielleicht schon seit 
Generationen in einer Gemeinde ansässig 
und deren Familienstand, Würdigkeit, 
Einkommens- und Vermögens Verhält
nisse den örtlichen Behörden bekannt 
sind, mehr Aussicht auf schnelle Arbeits
vermittlung hätten als nur zufällig an
wesende landhilfsbedürftige Personen. 
Die wirtschaftlichen und sozialen Maß
nahmen der Reichsregierung zur Über
windung der Wirtschaftskrise mußten 
aber auf die Dauer auch zu einer Ein
gliederung der arbeitsfähigen landhilfs
bedürftigen Personen in den Arbeits
prozeß und damit zu einer Senkung der 
Ausgaben des Landesfürsorgeverbandes 
führen. Bereits mit Absohluß des ersten 
Vierjahresplanes war dieser Erfolg ein
getreten. Heute ist der durch die Maß
nahmen zur Rettung von Volk und Staat 
eingeleitete Gesundungsprozeß auch auf 
dem Gebiete der provinziellen Volks
fürsorge unverkennbar.

Die Gesamtaufwendungen des Landes
fürsorgeverbandes, die im Jahre 1935 
mit rund 5,1 Millionen ihren höchsten 
Stand erreichten, sind in den Jahren 1936, 
1937 und 1938 auf rund 4,7 Millionen, 
3,9 Millionen und, soweit sich das bei 
Fertigstellung dieses Berichtes übersehen 
läßt, auf rund 3,3 Millionen gesunken. 
In dieser letzteren Zahl sind aber noch 
enthalten 274 555 RM für geisteskranke 
Verbrecher, die gemäß Anordnung des 
Strafrichters nach § 42 b RStGB. in 
einer Heil- und Pflegeanstalt unter
gebracht sind. Die Anstaltspflegekosten 
für diese Personen sind zwar von den 
Landesfürsorgeverbänden

liegen aber doch außerhalb des Auf
wandes für landhilfsbedürftige Personen. 
Dem Absinken der Gesamtaufwendungen 
entspricht die Verminderung der Unter
stützungsfälle von rund 17 600 im Jahre 
1935 auf rund 13 500 im Jahre 1936, auf 
rund 11 600 im Jahre 1937 und auf rund 
9100 im Jahre 1938. Nachdem nunmehr 
die arbeitsfähigen Landhilfsbedürftigen 
durchweg in geeignete Arbeitsplätze 
vermittelt, die alten, asylbedürftigen 
Landhilfsbedürftigen in Heimen und 
Anstalten untergebracht sind und die 
Wanderschaft von arbeitsfähigen, mittel
losen Wanderern dank der Maßnahmen 
der Arbeitsämter, der Polizei und Für
sorgebehörden auf ein Minimum zurück
gegangen ist, dürften die Ausgaben für 
Landhilfsbedürftige nahezu den tiefsten 
Stand erreicht haben.

Bis auf weiteres werden aber aller 
Voraussicht nach zwei Gruppen von 
Hilfsbedürftigen den Haushalt des 
Landesfürsorgewesens in fühlbarer Weise 
beeinflussen: die hilfsbedürftigen
Deutschen im Auslande und die 
aus dem Auslande zurückgekehr
ten Deutschen. Im Gegensatz zu den 
übrigen der Fürsorge des Landesfürsorge
verbandes zur Last fallenden Personen, 
die sich überwiegend aus Bettlern, Land
streichern, arbeits- und mittellosen Wan
derern, also aus minderwertigen oder 
doch wenigstens nicht gerade hoch
wertigen Volksgenossen zusammensetzen, 
handelt es sich bei den erwähnten beiden 
Gruppen meist um völlig erbgesunde, für 
die Erhaltung und Pflege der völkischen 
Art besonders wertvolle Familien.

Erfreulicherweise finden die Auslands
rückkehrer alsbald nach ihrem Eintreffen 
in der Heimat einen geeigneten Arbeits
platz, so daß damit in der Regel der Für
sorgefall als abgeschlossen anzusehen ist. 
Wo dies nicht sofort gelingt, verringern 
sich wegen der günstigen Lage des Ar
beitsmarktes die Warte- und damit die 
Unterstützungszeiten, so daß sowohl die 
Zahl der unterstützungsbedürftigen Aus
landsrückkehrer als auch die Gesamt
aufwendungen für diese Rückkehrer 
dauernd sinken.

Dem Ziele, den Hilfsbedürftigen 
schnellstens in den Stand zu setzen, sich 
und seinen unterhaltsberechtigten An
gehörigen den Lebensbedarf selbst zu 
beschaffen, dient die Gewährung von 
Produktivdarlehen durch den Lan- 

zu tragen, desfürsorgeverband. Nach den diesen
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Gegenstand betreffenden Runderlassen 
des Reichs- und Preußischen Ministers 
des Innern ist die Vergebung solcher 
Darlehen nur gegen ausreichende Sicher
heit zulässig. Von der Sicherheitsleistung 
können aber neuerdings bei besonders 
bedürftigen Gesuchstellern insoweit Aus
nahmen gemacht werden, als die Dar- 
lehnsgewährung aus Mitteln des Zins
aufkommens vergebener Darlehnsbeträge 
erfolgen kann. Im Rechnungsjahre 1938 
wurden 32 Produktivdarlehen in einer 
Gesamthöhe von 36 550 RM ausgegeben. 
Es wurden berücksichtigt 8 Handwerker, 
13 Gewerbetreibende, 8 Einzelhändler, 
2 Landwirte und 1 Hebamme, insgesamt 
also 32 Personen. Davon erhielten Dar
lehen unter 1000 RM = 13 Bewerber, 
von 1000 bis 2000 RM = 11 Antrag
steller, über 2000 RM = 7 Darlehns
nehmer und 2500 RM = 1 Antragsteller. 
Von 141 seit dem Jahre 1933 bewilligten 
Darlehen sind bisher 32, also 22,69 v. H., 
mit einer Darlehnssumme von 31670 RM 
bereits restlos zurückgezahlt worden. In 
diesen Fällen ist es gelungen, mit Hilfe 
des Darlehns die eigenen wirtschaftlichen 
Leistungen des Darlehnsnehmers zu er
halten oder zu stärken, dem Antrag
steller eine eigene wirtschaftliche Selb
ständigkeit zu verschaffen oder seine 
gefährdete Existenz zu erhalten.

Steuerfreiheit gemeinnütziger und mild
tätiger Körperschaften.

Nach § 4 Abs. 1 Ziffer 6 KStG., § 3 
Ziffer 6 GewStG., § 3 Abs. 1 Ziffer 6 
VStG, und § 5 Ziffer 1 AufbrUmlVO. 
sind Körperschaften, Personenvereini
gungen und Vermögensmassen, die nach 
der Satzung, Stiftung oder sonstigen 
Verfassung und nach ihrer tatsächlichen 
Geschäftsführung ausschließlich und un
mittelbar gemeinnützigen oder mild
tätigen Zwecken dienen, von der Körper
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Vermögen
steuer und Aufbringungsumlage befreit. 
Die Voraussetzungen für die Steuer
befreiung finden sich im einzelnen in den 
§§ 9 bis 11 der Ersten KStDVO., im § 7 
der Zweiten GewStDVO. und in den §§ 1 
bis 3 VStDVO. 1935. Hiernach muß u.a. 
satzungsgemäß vorgeschrieben und tat
sächlich sichergestellt sein, daß bei Auf
lösung der Körperschaft oder bei Wegfall 
ihrer bisherigen Zwecke ihr Vermögen 
für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke 
verwendet wird.

Die Erfahrungen der Praxis haben ge
zeigt, daß die Satzungen zahlreiche Män
gel aufweisen, die dazu geführt haben, 
daß die Steuervergünstigung infolge 
Gemeinnützigkeit oder Mildtätigkeit 
nicht gewährt werden konnte.

Insbesondere fehlt es in den Satzungen 
vieler Körperschaften usw. zur Zeit noch 
an einer den gesetzlichen Vorschriften 
genügenden Bestimmung über die Ver
mögensverwendung. Es ist, wenn diese 
Körperschaften in den Genuß der Vergün
stigungen kommen wollen, somit erfor
derlich, die Satzungen entsprechend zu 
ergänzen. Hierbei ist zu beachten, daß 
der Verwendungszweck in der Satzung 
genau bezeichnet wird. In der Mehrzahl 
der Fälle wird ohne weiteres der Ver
wendungszweck für das Vermögen einer 
gemeinnützigen usw. Körperschaft bei 
deren Auflösung oder bei Wegfall der 
bisherigen Zwecke sich im voraus so 
genau bestimmen lassen, wie es die 
Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs er
fordert. So würde es z. B. stets genügen, 
wenn die Satzungen vorschreiben, daß 
das Vermögen in den genannten Fällen 
der NSV., dem Winterhilfswerk des 
deutschen Volkes oder anderen mit so
zialen Aufgaben besonders betrauten 
Dienststellen der NSDAP, oder Reichs-, 
Staats- oder Gemeindebehörden zufallen 
soll. Auch eine Zuwendung an das 
Deutsche Rote Kreuz würde genügen.

Aus der Praxis ist darauf hingewiesen 
worden, daß es bei großen Anstalten, die 
verschiedenen gemeinnützigen, mildtäti
gen und kirchlichen Zwecken dienen, 
schwierig sei, eine Bestimmung über die 
Vermögens Verwendung jahrelang vor der 
Auflösung zu treffen, also zu einem Zeit
punkt, wo cs noch nicht einmal fcststehc, 
ob der genannte Zweck später überhaupt 
noch verfolgt werden könne. Es war da
her der Wunsch geäußert worden, für 
derartige Fälle eine Regelung zuzulassen, 
bei der die genauen Zwecke der Vermö
gensverwendung erst im Zeitpunkt der 
Auflösung oder erst bei Wegfall der bis
herigen Zwecke festgestellt werden. Mit 
Rücksicht hierauf hat der RFM. sich mit 
folgendem Verfahren einverstanden er
klärt:

a) Die Satzung muß allgemein vor
schreiben, daß bei der Auflösung der 
Körperschaft usw. oder beim Wegfall der 
bisherigen Zwecke das Vermögen, soweit 
die Steuergesetze keine Einschränkung
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vorßehen (z. B. § 10 Abs. 1 Ziffer 3 a der
Ersten KStDV U.), lür gemeinnützige 
und mildtätige Zwecke im Sinne der
§§ 17 und 18 StAnpG. zu verwenden ist.

b) Außerdem müssen die Satzungen 
ein Verfahren vorschreiben, durch das 
die spätere Verwendung des Vermögens 
im vorstehenden Sinne sichergestellt 
wird. Eine solche Sicherstellung kann 
angenommen werden, wenn die Satzun
gen folgenden Wortlaut enthalten:

„Beschlüsse über die Verwendung des 
Vermögens bei Auflösung der Körper
schaft sowie Beschlüsse über Satzungs
änderungen, die die Zwecke der Körper
schaft und deren Vermögens Verwendung 
betreffen, sind vor dem Inkrafttreten 
dem zuständigen Finanzamt mitzutei
len.“

Das vorstehend behandelte Verfahren 
stellt eine von der Reichsfinanzverwal
tung freiwillig gewährte Steuervergünsti
gung dar, da die gesetzlichen Voraus
setzungen für die Befreiung gemeinnützi
ger und mildtätiger Körperschaften hin
sichtlich der Satzungsvorschriften zu
nächst nicht erfüllt sind. Bei der Ge
währung dieser Steuervergünstigung 
wird unterstellt, daß die Satzungsmän
gel, bevor sie sich ausgewirkt haben, be
seitigt werden. Diese Erwartung tritt 
jedoch nicht ein, wenn eine Körperschaft 
ihren steuerschädlichen Beschluß auf
rechterhält. In diesen Fällen müssen 
die unterbliebenen Steuerfestsetzungen 
nachgeholt werden. Bei der Nachholung 
der bisher unterbliebenen Steuerfest
setzungen handelt es sich nicht um eine 
Steuernachforderung im Sinne des § 223

RAO. Deshalb werden sie durch die Ver
jährungsfrist nicht begrenzt.

Körperschaften, die ihre Satzungen 
gemäß der vorstehenden Regelung er
gänzen, ersetzen oder neu schaffen und 
die auch die sonstigen Steuerbefreiungs
vorschriften erfüllen, soll für die Ver
gangenheit nur wegen der bisherigen 
Satzungsmängel die Steuerfreiheit nicht 
versagt werden, wenn sie dem Finanz
amt ihren satzun^sgemäß gefaßten Be
schluß über die Änderung, Ergänzung 
oder Neuschaffung der Satzung bis zum 
31. 12. 1939 einreichen. Die Finanz
ämter sind weiter ermächtigt worden, 
bereits rechtskräftig veranlagte Steuer
beträge, die hiernach nicht zu erheben 
gewesen wären, im Billigkeitsweg zu er
mäßigen oder zu erlassen. Die Erstat
tung bereits gezahlter Steuern kommt 
jedoch nicht in Betracht.

Wegen näherer Einzelheiten wird auf 
den Erl. des RMdF. vom 15. 7. 1939
— S 1291 — 113 III R — (RStBl. 1939 
S. 857) verwiesen. Dieser Erl. befaßt 
sich des weiteren auch noch eingehend 
mit den Begriffen der „Ausschließlich
keit“ und „Unmittelbarkeit“, deren Er
füllung Voraussetzung für die Gewäh
rung der Steuervergünstigungen ist. Ins
besondere sei auch noch darauf hin
gewiesen, daß, wenn Körperschaften, die 
im übrigen die Voraussetzungen erfüllen, 
wirtschaftliche Geschäftsbetriebe unter
halten, die steuerlich nicht unschädlich 
sind und über den Rahmen einer Ver
mögensverwaltung hinausgehen, sie nur 
insoweit steuerpflichtig sind; es fällt so
mit nicht die gesamte Steuervergünsti
gung fort.

• Gesetze, Verordnungen und Erlasse des Staates 
(Reich und ^Länder)

Winterhilfswerk des Deutschen Volkes 1939/40.

RdErl. d. RMdl. u. d. RAM. v. 18. 9. 1939 
— V W II 25/39-9335 u. Ilb 10 062/39 — 

(RMBliV. S. 2012 a):
(1) Das Winterhilfswerk des Deutschen 

" Volkes wird nach dem Befehl des Führers in 
diesem Jahre als Kriegswinterhilfswerk 1939/40 
durchgeführt werden. Wir erwarten daher, 
daß die nachgeordneten Stellen alles tun, um 

\ eine enge Zusammenarbeit mit den Stellen 
s des WHW. sicherzustellen, und ersuchen ins

besondere die Fürsorgeverbände, im engsten 
Zusammenwirken mit dem WHW. zu arbeiten.

(2) Ein enges Zusammenwirken der Für
sorgeverbände mit dem WHW. empfiehlt sich 
insbesondere auch in der Kohlenversorgung 
der Hilfsbedürftigen. Wenn diese auch im 
Kriegswinterhilfswerk 1939/40 nicht durch 
Naturalleistungen, sondern durch Verteilung 
von Wertscheinen erfolgen wird, so ist doch 
das bisher geübte Verfahren beizubehalten. 
Soweit Gemeinden (GV.) daher für die Ver
sorgung der Hilfsbedürftigen mit Winterkohle 
besondere Mittel in ihren Haushaltsplan ein
gestellt haben, ist bei der Bemessung der für 
die Kohlenversorgung der Hilfsbedürftigen 
tatsächlich zu verausgabenden Summen von
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dem Kopfsatz auszugehen, der bei der Er
rechnung der in den Haushaltsplan ein
gestellten besonderen Mittel zugrunde gelegt 
worden ist. Angesichts des weiteren Rück
ganges der Zahl der Hilfsbedürftigen in den 
Gemeinden wird dieses Verfahren dazu führen, 
daß die zu verausgabenden Summen in der 
Regel unter den Haushaltsansätzen bleiben. 
Die Haushaltsansätze dürfen im Hinblick auf 
die Notwendigkeit des Haushaltsausgleichs 
nicht überschritten werden.

(3) Wir erwarten weiter, daß alle deutschen 
Stiftungen dem WHW. jede nur mögliche 
sachliche Hilfe angedeihen lassen. Wir er
suchen die Stiftungsaufsichtsbehörden, solche 
Stiftungen, die wohltätigen Zwecken gewidmet 
sind oder deren Beteiligung am WHW. sich 
sonst mit ihrem Verwendungszweck verein
baren läßt, zur Hergabe eines angemessenen 
Beitrags aus den Stiftungserträgnissen an das 
WHW. aufzufordern, soweit deren Zwcck- 
gebundenheit dem nicht entgegensteht. Die 
Stiftungsaufsichtsbehörden haben ferner dem 
Gaubeauftragten des WHW. von den in den 
Aufsichtsbezirken vorhandenen Stiftungen der 
genannten Art Mitteilung zu machen. Die für 
die Mitteilung bestimmten Fragebogen, die 
den Stiftungsaufsichtsbehörden von den Gau
beauftragten zugehen werden, erstrecken sich
mf folgende Fragen:
1. Name der Stiftung und Zeitpunkt ihrer

Errichtung,
2. Zweck — gegebenenfalls Nebenzweck — 

der Stiftung,
3. Anschrift der Stiftungsvcrwaltung,
4. Höhe des Beitrages, der für das WHW. 

zur Verfügung gestellt wird.
(4) Für die unselbständigen Stiftungen sind 

Fragebogen nicht zu versenden. Behörden 
(insbesondere Gemeindebehörden), die un
selbständige Stiftungen verwalten, empfehlen 
wir, gleichfalls einen angemessenen Beitrag 
für das WHW. zur Verfügung zu stellen.

Familienunterhalt
der Angehörigen der Einberufenen.

RdErl. d. RMdl. u. d. RFM. v. 15. 9. 1939 
— V W I 347/39-7900 u. L G 4085-954 I — 

(RMBliV. S. 1930):
(1) Das Ziel der Einsatz-Familienunter

stützung (Familienunterhalt) wird in § 9 Abs. 2 
des Einsatz-Wehrmachtgcbührnisgcsctzes v. 
28. 8. 1939 (RGBl. I S. 1531) in folgende 
Grundsätze zusammengefaßt:

Bei Bemessung des Familienunterhalts sind 
die bisherigen Lebensverhältnisse und das im 
Frieden bezogene Einkommen der Angehörigen 
der Wehrmacht zu berücksichtigen. Die Fort
führung des Haushalts unter Beachtung der 
durch den besonderen Einsatz gebotenen 
Einschränkungen, die Erhaltung des Besitz
standes und die Erfüllung übernommener 
Verpflichtungen sollen in vertretbarem Aus
maße gesichert werden.

Diese Grundsätze sind von den Durch
führungsbehörden bei der Handhabung des 
Einsatz - Familienunterstützungsrechtes im 
Rahmen seiner Vorschriften (vgl. insbesondere 
§ 8 Abs. 1 der FU.-DVO. v. 11. 7. 1939, 
RGBl. I S. 1225)1) als Richtlinie zu beachten. 
Keinesfalls sind die Grundsätze engherzig 
anzuwenden.

(2) In Übereinstimmung mit dem Einsatz- 
Wehrmachtgebühmisgcs. ist an Stelle der 
Bezeichnung „Familienunterstützung“ nur 
noch die Bezeichnung „Familienunterhalt“ zu 
verwenden. Ferner sind an Stelle der Be
zeichnungen „Unterstützungsberechtigung“, 
„Unterstützungsberechtigter“, „Unterstüt
zungssatz“ die Bezeichnungen „Berechtigung“, 
„Berechtigter“, „Unterhaltssatz“ zu verwen
den.

(3) Die Dienststellen der Stadt- und Land
kreise, denen die Durchführung des Familien
unterhalts obliegt, führen die Bezeichnung 
„Der Oberbürgermeister, Abteilung für Fa
milienunterhalt“, „Der Landrat, Abteilung 
für Familienunterhalt“. Die Bezeichnung 
„Wohlfahrtsamt“ darf weder am Kopf von 
Schriftstücken und Formblättern noch als 
Türschild in den Amtsräumen der Abteilung 
für Familienunterhalt verwendet werden. Ent
sprechendes gilt für Gemeinden und engere 
Gemeindeverbände, denen die Durchführung 
des Familienunterhalts in Landkreisen über
tragen ist.

(4) Der Familienunterhalt ist völlig getrennt 
von der öffentlichen Fürsorge durchzuführen 
(§ 2 Abs. 3 FU.-DVO.). Die Auszahlung des 
Familienunterhalts hat räumlich oder zeitlich 
getrennt von der Auszahlung der öffentlichen 
Fürsorge zu erfolgen. Die Anträge sind mög
lichst schnell zu behandeln. Es darf keines
falls kleinlich verfahren werden, sondern 
stets entgegenkommend und in Zweifelsfällen 
zugunsten der Angehörigen. Der Einberufene 
an der Front muß die Überzeugung haben, 
daß für seine Angehörigen in ausreichender 
und gerechter Weise gesorgt ist.

(5) Wir erwarten, daß alle Behörden und 
Beamten mit vollster Hingabe und Opfcr- 
freudigkeit sich für die reibungslose Durch
führung aller mit der Gewährung des Familien
unterhalts zusammenhängenden Maßnahmen 
einsetzen. Die Angehörigen der zum Wehr
dienst Einberufenen sind mit Rat und Tat 
zu unterstützen. Alle den Familienunterhalt 
betreffenden Maßnahmen sind gerecht und 
ohne Härten durchzuführen. Dazu ist vor 
allem erforderlich, duß alle mit der Durch
führung dieser Maßnahmen befaßten Dienst
stellen mit geeigneten Bearbeitern besetzt 
werden, die sich ihrer besonderen Verantwor
tung gegenüber der Volksgesaintheit bewußt 
sind und größtes Verständnis für die Sorgen 
und Nöte der an sie herantretenden Familien
angehörigen der au der Front kämpfenden 
Soldaten haben. Die Behürdenleiter haben alle

l) DZW. XV S. 274.
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notwendigen Anordnungen zu treffen, um den 
Verkehr des Publikums bei ihren Dienststellen 
zu erleichtern und eine rasche und zuvor
kommende Abfertigung der Antragsteller zu 
ermöglichen. Stundenlanges Warten und 
Schlangestehen müssen unter allen Um
ständen vermieden werden. Wir erwarten von 
jedem Behördenleiter, daß er sich gerade 
jetzt der Aufgabe einer volksnahen Ver
waltung voll bewußt ist und alles tut, um 
vorübergehende Schwierigkeiten zu über
brücken und den ihm anvertrauten Volks
genossen die Überzeugung zu vermitteln, daß 
für ihr Wohl bestens gesorgt wird. Dann wer
den auch die betroffenen Volksgenossen Ver
ständnis für die großen Schwierigkeiten haben, 
unter denen die Behörden die Vielzahl der 
wichtigen neuen Aufgaben bei stark ver
mindertem Personal durchführen müssen.

(6) Auf die Vorschriften über Abschlags
zahlungen und vorläufige Unterstützung bei 
größeren Einberufungen (Nr. 26, 27 des RdErl. 
v. 11.7.1939, RMBliV. S. 1447)2) wird be
sonders hingewiesen. Auf diesem Wege ist, 
wenn es nötig ist, stets sofort zu helfen. Die 
Gewährung von Abschlagszahlungen oder vor
läufigen Unterstützungen darf keinesfalls da
durch aufgehalten werden, daß der Antrag
steller noch nicht sämtliche, für die endgültige 
Feststellung der Unterstützung erforderlichen 
Unterlagen vorlegen kann.

2) DZW. XV S. 199.

Verordnung über Familienunterstützung bei 
Räumung oder Freimachung von gefährdeten 
Gebieten oder Wohngebäuden im Falle des 
besonderen Einsatzes der Wehrmacht (Räu- 
mungs-Familienunterstützungsvcrordnung — 

Räumungs-FUV. —).
Vom 1. September 1939 (RGBl. I S. 1761):

Auf Grund des § 7 des Familienunterstüt
zungsgesetzes vom 30. März 1936 (RGBl. I 
S. 327)1) wird folgendes verordnet:

§ 1
Personen, die im Falle des besonderen Ein

satzes der Wehrmacht infolge einer behördlich 
angeordneten Räumung oder Freimachung 
von gefährdeten Gebieten oder Wohngebäuden 
die Sicherung ihres notwendigen Lebens
bedarfs verlieren, erhalten Familienunter
stützung nach Maßgabe der Verordnung über 
Familienunterstützung bei besonderem Ein
satz der Wehrmacht vom 1. September 1939 
(RGBl. I S. 1563)2) mit den in dieser Ver
ordnung geregelten Änderungen.

§ 2
(1) Der Stadt- oder Landkreis, in dessen 

Bezirk sich eine der im § 1 genannten Personen 
aufhält, ist zur Gewährung der Familienunter
stützung auch dann verpflichtet, wenn der 
Aufenthalt ein nur vorübergehender ist.

l) DZW. XII S. 28. 
a) DZW. XV S. 271.

(2) Der Reichsminister des Innern kann 
anordnen, daß die im § 1 genannten Personen 
Familienunterstützung nur an einem ihnen 
behördlich zugewiesenen Aufenthaltsort er
halten.

§ 3
Erhalten die im § 1 genannten Personen 

außerhalb des Stadt- oder Landkreises, in 
dessen Bezirk sie bis zur Räumung oder 
Freimachung gewohnt oder sich nicht nur 
vorübergehend aufgehalten haben, Familien
unterstützung, so trägt abweichend von § 4 
des Familienunterstützungsgesetzes das Reich 
die Kosten der Familienunterstützung mit 
Ausnahme der Verwaltungskosten ganz.

§4
Haben die im § 1 genannten Personen bis 

zur Räumung oder Freimachung als Angehörige 
eines Einberufenen (§ 2 des Familienunter
stützungsgesetzes) Familienunterstützung er
halten, so gelten für die Fortgewährung der 
Familienunterstützung einschließlich der 
Kostentragung nach der Räumung oder Frei
machung die Vorschriften dieser Verordnung.

§ 5
Der Reichsminister des Innern erläßt im 

Einvernehmen mit dem Rcichsminister der 
Finanzen die zur Durchführung und Er
gänzung dieser Verordnung erforderlichen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften.

Ausführung der VO. über Fomilienunterstützung 
bei Räumung oder Freimachung von gefähr
deten Gebieten oder Wohngebäuden im Falle 
des besonderen Einsatzes der Wehrmacht.
1. RdErl. d. RMdl. u. d. RFM. v. 1. 9. 1939 
— V W I 300/39-7900 u. L G 4085-936/39 I — 

(RMBliV. S. 1925)1):
Auf Grund des § 5 der Räumungs-Familien- 

unterstützungs-VO. (Räumungs-FUV.) vom 
1. 9. 1939 (RGBl. I S. 1761)2) ordnen wir fol
gendes an:

1. Allgemeines.
(1) Die Räumungs-FUV. v. 1.9. 1939 regelt 

in Ergänzung der Einsatz-FUV. v. 1.9. 1939 
(RGBl. I S. 1563)3) die Unterstützung von 
Personen, die im Falle des besonderen Ein
satzes der Wehnnacht infolge einer behördlich 
angeordneten Räumung oder Freimachung 
von gefährdeten Gebieten oder Wohngebäuden 
die Sicherung ihres notwendigen Lebens
bedarfs verlieren. Sie gilt insbesondere bei 
Freimachung gefährdeter Grenzgebiete, Aus- 
und Umquartierung aus luftgefährdeten Ge-

*) Sonderabdrucke dieses RdErl. zus. mit 
dem 2. RdErl. v. 14. 9. 1939 (RMBliV. S. 1928) 
können bei umgehender Bestellung von Carl 
Heymanns Verlag, Berlin W 8, Mauerstraße 44, 
bezogen werden. Sammelbestellungen er
wünscht.

2) DZW. XV S. 301.
3) DZW. XV S. 271.
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bieten sowie Räumung von Wohngebäuden 
in der Nähe gefährdeter Industriewerke oder 
ähnlicher Anlagen.

(2) Die Unterstützung richtet sich nach den 
einschlägigen Vorschriften des Familienunter- 
stützungsges. (FUG.) v. 30. 3. 1936 (RGBl. I
S. 327)4), der FU.-DVO. v. 11. 7.1939 (RGBl. I 
S. 1225)* 6) nebst Ausf.-Erl. v. 11. 7. 1939 
(RMBliV. S. 1447)6), der Einsatz-FUV. v.
1. 9. 19393) nebst Ausf.-Erl. v. 1. 9. 1939 
(RMBliV. S. 1823)7) und den Sondervor
schriften der Räumungs-FUV.

2. Personenkreis der Unterstützungs
berechtigten.

(1) Unterstützungsberechtigt im Sinne des 
§ 1 der Räumungs-FUV. sind Personen, die 
infolge der Räumung oder Freimachung die 
Sicherung ihres notwendigen Lebensbedarfs 
verlieren. Hierzu gehören:

a) das von der Räumung oder Freimachung 
betroffene Familienhaupt oder die von 
der Räumung oder Freimachung betroffene 
Einzelperson,

b) die Angehörigen der unter a genannten 
Personen, die in Beziehung zu diesen 
Personen die Voraussetzungen des § 2 
FUG. erfüllen. Angehörige der Gruppe II 
des § 2 FUG. sind daher unterstützungs- 
berechtigt, wenn der von der Räumung 
oder Freimachung Betroffene vor der 
Räumung oder Freimachung ganz oder 
zu einem wesentlichen Teil ihr Ernährer 
gewesen ist.

(2) Unterstützungsberechtigt im Sinne des 
§ 4 der Räumungs-FUV. sind Personen, die 
bis zur Räumung oder Freimachung als 
Angehörige eines Einberufenen (§2 FUG.) 
oder als Einberufene (§ 5 Satz 2, § 10 Abs. 3, 
§ 10 Abs. 4 Satz 3, § 12 Abs. 2 letzter Satz, 
§ 12 Abs. 3 Satz 2 FU.-DVO. usw.) Familien
unterstützung erhalten haben und die außer
dem von einer Räumung oder Freimachung 
betroffen werden. Für sie gelten nach der 
Räumung oder Freimachung die Sondcr- 
vorschriften der Räumungs-FUV.

3. Dafür, daß eine Person zu den von einer 
Räumung oder Freimachung Betroffenen ge
hört, genügt die Glaubhaftmachung des Sach
verhaltes.

4. Zuständigkeit.
(1) Nach § 2 Abs. 1 der Räumungs-FUV. 

ist abweichend von § 2 Abs. 2 FU.-DVO. der 
Stadt- oder Landkreis, in dessen Bezirk sich 
der von der Räumung oder Freimachung 
Betroffene aufhält, zur Gewährung der Fa
milienunterstützung auch dann verpflichtet, 
wenn der Aufenthalt ein nur vorübergehender 
ist. In Fällen des § 4 der Räumungs-FUV. 
geht die Zuständigkeit zur Fortgewährung 
der Familienunterstützung nach der Räumung 
oder Freimachung auf den nach § 2 Abs. 1

4) DZW. XII S. 28.
6) DZW. XV S. 274.
«) DZW. XV S. 199. 
’) DZW. XV S. 272.

der Räumungs-FUV. zuständigen Stadt- oder 
Landkreis über.

(2) Werden die von der Räumung oder 
Freimachung Betroffenen zunächst durch die 
Dienststellen der Partei (NS.-Volkswohlfahrt) 
betreut, so beginnt die Verpflichtung des nach 
§ 2 Abs. 1 der Räumungs-FUV. zuständigen 
Stadt- oder Landkreises zur Unterstützungs
gewährung erst mit dem Zeitpunkt der Über
führung des Betroffenen in die Betreuung 
des Stadt- oder Landkreises.

(3) Eine Anordnung nach § 2 Abs. 2 der 
Räumungs-FUV. kommt insbesondere für 
Gemeinden in Frage, in denen aus Gründen 
des Wohnungsmangels, des Arbeitseinsatzes 
oder aus sonstigen besonderen Gründen der 
Aufenthalt der von der Räumung oder Frei
machung Betroffenen nicht angängig ist.
5. Voraussetzungen der Unterstützungs

gewährung.
Voraussetzung der Unterstützungsgewäh

rung ist der Verlust der Sicherung des not
wendigen Lebensbedarfs infolge der Räumung 
oder Freimachung. Familienunterstützung ist 
daher insoweit nicht zu gewähren, als der 
Unterstützungsberechtigte seinen notwendigen 
Lebensbedarf aus eigenen Kräften und Mitteln 
beschaffen kaim oder ihn von anderer Seite, 
insbesondere von Angehörigen, erhält.

6. Kosten.
Hinsichtlich der Kosten der Räumungs- 

Familienunterstützung sind zwei Fälle zu 
unterscheiden:

a) Erhält die von der Räumung oder Fiei- 
machung betroffene Person außerhalb des 
Stadt- oder Landkreises, in dessen Bezirk 
sie bis zur Räumung oder Freimachung 
gewohnt oder sich nicht nur vorüber
gehend aufgehalten hat, Familienunter
stützung. so trägt das Reich die Kosten 
der Familienunterstützung mit Ausnahme 
der Verwaltungskosten ganz (§ 3 Räu
mungs-FUV.). Dies gilt auch für die 
Fortgewährung der Familienunterstüt
zung an Personen, die bis zur Räumung 
oder Freimachung als Angehörige eines 
Einberufenen oder als Einberufene Fa
milienunterstützung erhalten haben, für 
die Fortgewährung dieser Unterstützung 
nach der Räumung oder Freimachung 
(§ 4 Räumungs-FUV.).

b) Bleiben die von der Räumung oder Frei
machung betroffenen Personen innerhalb 
des Stadt- oder Landkreises ihrer bis
herigen Wohnung oder ihres bisherigen 
nicht nur vorübergehenden Aufenthalts, 
z.B.bci Räumung einzelner Wohngebäude, 
so hat der Stadt- oder Landkreis nach 
§ 4 FUG. Vs dcr Kosten der Familien
unterstützung und die Verwaltungskosten 
zu tragen.

7. Erstattungsverfahren.
Die Stadt- oder Landkreise weisen die nach 

der Räumungs-FUV. von ihnen gezahlten 
Familienunterstützungen in besonderen Lei-
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stungcnachweisungen und Übersichten unter 
entsprechender Änderung der Formbl. B und C 
zu den gleichen Berichtsfristen wie für Wehr
pflichtige nach, und zwar in zwei Abschnitten:

a) Unterstützungen, für die nach § 3 der 
Räumungs-FUV. das Reich die Kosten 
ganz zu erstatten hat,

b) Unterstützungen, für die das Reich 4/s 
der Kosten zu erstatten hat (vgl. 6 b 
dieses RdErl.).

Ausführung dcrVO.überFamilicnunterstützung 
bei Räumung oder Freimachung von gefähr
deten Gebieten oder Wohngebäuden im Falle 
des besonderen Einsatzes der Wehrmacht.

2. RdErl. d. RMdl. u. d. RFM. v. 14. 9. 1939

Unterstützungssatz für eine Einzelperson mit 
eigenem Haushalt (Nr. 46 Ziff. 1, in der Ost
mark und im Sudetengau Nr. 49 Ziff. 1 und 
Nr. 51 Ziflf. 1 des RdErl. v. 11. 7. 1939, 
RMBliV. S. 1447)4) anzuwenden. Für Unter
stützungsberechtigte unter 16 Jahren, die 
getrennt von ihren Angehörigen untergebracht 
werden, ist der Unterstützungssatz für Kinder 
in fremdem Haushalt (Nr. 46 ZifF. 4, in der 
Ostmark und im Sudetengau Nr. 49 Ziflf. 4 
und Nr. 51 Ziflf. 4 des RdErl. v. 11. 7. 1939) 
anzuwenden.

4. Läßt sich eine Einkommenshöchstgrenze 
(Nr. 40 flf. des RdErl. v. 11. 7. 1939) bei den 
von der Räumung Betroffenen nicht fest
stellen, weil Unterlagen dafür, z. B. Lohn-

________ _________ ___________ _____________ und Gehaltsbescheinigungen, nicht beigebracht
— V W I 331/39-7900 u. L G 4085-952 I — werden können, so hat der Antragsteller die

(RMBliV. S. 1928)1):

Im Nachgang zum RdErl. v. 1. 9. 1939 
(RMBliV. S. 1925)2) ordnen wir auf Grund 
des § 5 der Räumungs-Familienunterstützungs- 
VO.3) folgendes an:

1. Wenn die von der Räumung oder Frei
machung Betroffenen zunächst durch die 
Dienststellen der Partei (NS.-Volkswohlfalirt) 
betreut werden (vgl. Nr. 4 Ahs. 2 des 1. Ausf.- 
Erl. zur Räumungs-FUV., RMBliV. 1939
S. 1925), so kann der Antrag auf Überführung 
in die Betreuung des Stadt- oder Landkreises 
auch von diesen Dienststellen gestellt werden. 
Dem Antrag ist sofort zu entsprechen, damit 
die Betroffenen ohne Verzögerung aus der 
Sammelbetreuung der NS.-Volkswohlfahrt in 
die Einzelhetreuung des Stadt- oder Land
kreises überführt werden können.

2. Von der Räumung Betroffene, die, ohne 
von den Dienststellen der Partei betreut 
worden zu sein, im Bezirk des nach § 2 Abs. 1 
der Räumungs-FUV. zuständigen Stadt- oder 
Landkreises eintreffen, stellen den Antrag auf 
Gewährung von Räumungsfamilienunterstüt
zung seihst. Hat der von der Räumung Be
troffene die Kosten der Reise in den Bezirk 
dieses Stadt- oder Landkreises selbst getragen, 
so können die Reisekosten nur dann auf die 
Familienunterstützung (als Aufwendungen zur 
Sicherung einer neuen Unterkunft) über
nommen werden, wenn der von der Räumung

Höhe seines bisherigen Nettoeinkommens 
selbst schriftlich anzugeben oder zu Protokoll 
zu erklären.

5. Wird Unterkunft und Verpflegung für 
von der Räumung Betroffene auf Grund der 
§§ 5 und 6 des Reichsleistungsges. v. 1. 9. 1939 
(RGBl. I S. 1645) von dem Unterkunftgeber 
gestellt, so hat der Stadt- oder Landkreis die 
von ihm als Bedarfsstelle dem Unterkunft
geber gewährte Vergütung (§ 26 des Reichs
leistungsges.) als Kosten der Familienunter
stützung anzumelden (Ziff. 7 des 1. Ausf.-Erl. 
zur Räumungs-FUV.).

6. Wird dem von der Räumung Betroffenen 
Unterkunft nach § 5 des Reichsleistungsges. 
gewährt, so erhält er keine Mietbeihilfe nach 
§ 10 der FU.-DVO.6).

7. Wird dem von der Räumung Betroffenen 
Verpflegung nach § 6 des Reichsleistungsges. 
gewährt, so ist diese Verpflegung in Höhe der 
dem Leistungspflichtigen gewährten Vergütung 
auf den Unterstützungssatz für den laufenden, 
notwendigen Lebensunterhalt (§ 9 Abs. 1 
FU.-DVO.) anzurechnen. Führt diese An
rechnung dazu, daß dem von der Räumung 
Betroffenen zur Deckung seines sonstigen 
Unterhaltsbedarfs Barmittel nicht oder nicht 
ausreichend verbleiben, so ist ihm zur Be
streitung notwendiger Bedürfnisse eine zusätz
liche laufende Beihilfe zu gewähren, die den 
örtlichen Verhältnissen anzupassen ist, und 
zwar auch dann, wenn dadurch der Unter-

eines Einberufenen Familienunterstützung 
halten hat (§ 4 der Räumungs-FUV.).

3. Werden Unterstützungsberechtigte über 
16 Jahre im Bezirk des nach § 2 Ahs. 1 der 
Räumungs-FUV. zuständigen Stadt- oder 
Landkreises getrennt von den übrigen Mit
gliedern ihrer Familie untergebracht, so ist 
für jeden getrennt Untergehrachten der

;

*) Sonderahdrucke dieses RdErl. zus. mit 
dem 1. RdErl. v. 1. 9. 1939 (RMBliV. S. 1925) 
können bei umgehender Bestellung von Carl 
Heymanns Verlag, Berlin W 8, Mauerstraße 44, 
bezogen werden. Sammelbestellungen 
wünscht. 

a) DZW. XV S. 301.
s) RGBl. 1939 I S. 1761; DZW. XV S. 301.

gau der Unterstützungshöchstsatz) überschrit
ten wird.

8. Auch sonst ist die Gewährung zusätzlicher 
Beihilfen zur Deckung eines Unterkults
bedarfs, der entweder einmalig ist (z. B. An
schaffung eines Kinderbettes) oder in längeren 
Zeitabständen, wenn auch mit einer gewissen 
Regelmäßigkeit, auftritt (z. B. Neuanschaffung 
von Kleidung, Wäsche und Schuhwerk), 
neben dem Unterstützungssatz für den lau
fenden notwendigen Lebensunterhalt insoweit 

^ zulässig, als dieser Unterstützungssatz zur 
er_ Deckung des auftretenden Sonderbedarfs nicht 

ausreicht.
*) DZW. XV S. 199.
s) RGBl. 1939 I S. 1225; DZW. XV S. 271.
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9. Die Gewährung der sonstigen in § 9 
Abs. 2 FU.-DVO. und § 7 der Einsatz-FUV.6) 
vorgesehenen Nebenleistungen wird durch die 
ZifF. 7 und 8 dieses RdErl. nicht berührt.

10. Wird ein von der Räumung Betroffener 
in Arbeit vermittelt, so ist sein Einkommen 
als Arbeitsverdienst nach Nr. 77 Ziff. 1 des 
RdErl. v. 11. 7. 1939 (RMBliV. S. 1447)4) zu 
behandeln.

*) RGBl. 1939 I S. 1563; DZW. XV S. 271.

Behandlung der Leistungsverbcsserungen der 
Rentenversicherung in der öffentlichen Für« 

sorge.
Schreiben des Rcichsvcrsicherungsamts — Ab
teilung für Kranken- und Invalidenversiche
rung — an die Träger der Rentenversicherung
v. 15. 6. 1939 — II1 2302/39 — 118 — (RAB1.

S. IV 303):
Im Hinblick auf den gemeinsamen Erlaß 

des Herrn Reichsarbeitsministers — II b 
13 019/38 — und des Herrn Rcichsministers 
des Innern — V W I 111/38 — 7809 — vom 
12. Dezember 1938 betr. Behandlung der 
Leistungsverbcsserungen der Rentenversiche
rung in der öffentlichen Fürsorge (AN. 1938 
S. IV 500) *) ist es notwendig, die Leistungs
verbesserungen für die Träger der öffentlichen 
Fürsorge kenntlich zu machen. Es wäre, wie 
die gepflogenen Verhandlungen ergeben haben, 
nicht zweckmäßig, die einzelnen Angaben in 
die Rentenbescheide selbst aufzunehmen. Es 
wird daher ersueüt, in den besonderen Mit
teilungen an die Fürsorgestcllcu über die 
Rentenbezüge — soweit nicht bisher bereits 
so verfahren wird — im einzelnen die Teile 
der Rente unzugeben, welche nach dem er
wähnten Erlaß bei der Prüfung der Hilfs
bedürftigkeit außer Ansatz bleiben müssen 
und auch zum ICostenersulz nicht heran- 
gezogeu werden dürfen.

0 DZW. XIV S. 563.

Kostenersatz für Geisteskranke in sudeten
deutschen Anstalten durch Fürsorgeverbände 

des Altreichs und der Ostmark.
Erl. d. RMdl. an den Reichsstatthaltcr im Su
detengau (Landesfürsorgeverband) v. 13.9.1939 

— IV W I 146/39 —:
7012 Sud.

Auf Grund des § 24 der sudetendeutschen 
Fürsorge-Einführungsverordnung1) in Verbin
dung mit § 9 Abs. 2 der Fürsorgepflicht
verordnung kann der Reichsgau Sudetenland 
als Lundesfürsorgeverband den Fürsorge
verband in Anspruch nehmen, der nach den 
Vorschriften der Fürsorgepflichtver
ordnung endgültig fürsorgepflichtig ist. In 
Fällen der Anstaltspflege für Geisteskranke 
usw. kann er aber auf Grund des § 6 Abs. 3 
der sudetendeutschen Fürsorgeeiuführungs-

*) DZW. XIV S. 551.

Verordnung auch den Landesfürsorgeverband 
des Altreichs oder der Ostmark in Anspruch 
nehmen, dem der endgültig verpflichtete 
Bezirksfürsorgeverband angchört. Der Landes
fürsorgeverband Reichsgau Sudetenland hat 
hiernach die Wahl zwischen zwei auf Reichs
recht beruhenden Ansprüchen.

Ich ersuche jedoch, soweit ein Fürsorge
verband des Reichsgebietes außerhalb der 
Ostmark für Kosten nach § 6 Abs. 1 Fürs- 
EinfVO. als endgültig fürsorgepflichtig in 
Anspruch genommen wird, nur den nach der 
Fürsorgepflichtverordnung endgültig für
sorgepflichtigen Fürsorgeverband in Anspruch 
zu nehmen. Beispiel: Hatte der hilfsbedürftige 
Geisteskranke vor der Aufnahme in die An
stalt seinen gewöhnlichen Aufenthalt in 
Leipzig, so ist nur der Bezirksfürsorgeverband 
Stadt Leipzig und nicht der Landesfürsorge
verband Land Sachsen als endgültig fürsorge
pflichtig in Anspruch zu nehmen.

Im Verhältnis zu den Rcichsgauen der Ost- 
innrk ersuche ich jedoch, nur nach § 6 Abs. 3 
der Verordnung über die Einführung fürsorge- 
rechtlicher Vorschriften in den sudetendeut
schen Gebieten, der inhaltlich mit § 5 Abs. 3 
der Verordnung über die Einführung fürsorge- 
rechtlicher Vorschriften im Lande Österreich 
vom 3. September 1938 — RGBl. I S. 1125 —a) 
übereinstimmt, zu verfahren.

Die vorstehende Rechtslage gilt nur für die 
seit dem 1. Januar 1939, dem Tage des In
krafttretens der sudetendeutschen Fürsorge- 
Einführungsverordnung, entstandenen und 
noch entstehenden Fürsorgekosten. Kosten 
der Anstaltspflegc, die der Reichskommissar 
für die sudetendeutschen Gebiete in der Zeit 
vom 1. Oktober bis 31. Dezember 1938 aus 
Reichsmitteln getragen hat, fallen ihm end
gültig zur Last. Ihre Erstattung von Fürsorge
verbünden des Altrcichs oder der Ostmark 
kann somit nicht verlangt werden.

Ich ersuche, sich erforderlichenfalls gegen
über Fürsorgeverbünden des Reichsgebietes 
außerhalb des Sudctcnlandes auf diesen Erlaß 
zu berufen.

*) DZW. XIV S. 361.

Verordnung zur Sicherstellung der jüdischen 
Wohlfahrtspflege im Gebiet der Freien Stadt 

Dunzig.
Vom 28. Juli 1939 (Gesetzblatt für die Freie 
Stadt Danzig 1939 Nr. 65 vom 9. 8. 1939):

Auf Grund des § 1 Ziff. 47 und des § 2 des 
Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und 
Staat vom 24. Juni 1933 (GBl. S. 273) sowie 
des Gesetzes zur Verlängerung dieses Gesetzes 
vom 5. Mai 1937 (GBl. S. 358 a) wird folgendes 
mit Gesetzeskraft verordnet:

§ 1
Der durch die Verordnung zur Förderung 

und Sicherstellung der jüdischen Auswande
rung uus dem Gebiet der Freien Stadt Danzig 
vom 3. März 1939 (GBl. S. 89) gebildete Haf- 
tungs- und Gewährsverbund wird zugleich
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zum Haftungs- und Gewährsverband für die 
Sicherstellung der jüdischen Wohlfahrtspflege 
im Gebiet der Freien Stadt Danzig bestimmt.

§ 2
Die Haftung des Haftungs- und Gewährs

verbandes erstreckt sich demzufolge auch auf 
alle Aufwendungen, die der Senat der Freien 
Stadt Danzig oder von ihm beauftragte Per
sonen und Personenverbände sowie die Ge
meinden und Gemeindeverbände im Gebiet 
der Freien Stadt Danzig in Ausübung der 
Wohlfahrtspflege für jüdische Personen machen 
und seit dem 1. April 1939 gemacht haben. 

§ 3
Die Bestimmungen der Verordnung zur 

Förderung und Sicherstellung der jüdischen 
Auswanderung aus dem Gebiet der Freien 
Stadt Dnnzig vom 3. März 1939 (GBl. S. 89) 
sowie die Durchführungsverordnungen, die zu 
dieser Verordnung ergangen sind, finden auch 
insoweit Anwendung, als cs sich um die 
Haftung des Haftungs- und Gewährsverbandes 
für die Aufwendungen der jüdischen Wohl
fahrtspflege handelt.

Verordnung zur Änderung von Vorschriften 
über Arbeitseinsatz und Arbeitslosenhilfe1).

Vom 1. September 1939 (RGBl. I S. 1662):

Der Ministerrat für die Reichsverteidigung 
verordnet mit Gesetzeskraft:

ermächtigt,
die Vorschriften über Arbeitseinsatz und 
Arbeitslosenhilfe den staatspolitischen Not
wendigkeiten anzupnssen.

§ 2
Die Verordnung tritt mit der Verkündung 

in Kraft.

*) Betrifft nicht Danzig.

Der Rcichsarbeitsministcr wird
8.1

Verordnung über Arbeitslosenhilfe.

Vom 5. September 1939 (RGBl. I S. 1674):
Auf Grund der Verordnung des Ministerrats 

für die Reichsverteidigung zur Änderung von 
Vorschriften über Arbeitseinsatz und Arbeits
losenhilfe vom 1. September 1939 (Reichs- 
gcsetzbl. I S. 1662)1) verordne ich:

wer dem
Arbeitseinsatz zur Verfügung steht, aber un
freiwillig arbeitslos ist.

§ 2Die Arbeitslosenunterstützung wird in der 
Regel vom ersten Tage der Arbeitslosigkeit 
an gewährt.

§ 3(1) Die Arbeitslosenunterstützung besteht 
aus der Hauptunterstützung und den Familien- 
zuschlügcn für Angehörige.

*) DZW. XV S. 305.

§ 1
Arbeitslosenunterstützung erhält,

(2) Familienzuschläge sind für die An
gehörigen des Arbeitslosen zu zahlen, denen 
er auf Grund einer rechtlichen oder sittlichen 
Pflicht Unterhalt zu gewähren hat und zu deren 
Unterhalt er tatsächlich nicht nur vorüber
gehend und nicht nur geringfügig beiträg 
(zuschlagsberechtigte Angehörige). Als An 
gehörige gelten auch Pflegekinder. Die Zah 
lung des Familicnzuschlags ist zu versagenv 
soweit der Angehörige in der Lage ist, seinen 
angemessenen Lebensbedarf aus eigenen Kräf
ten und Mitteln, insbesondere durch Einsatz 
der eigenen Arbeitskraft, zu beschaffen.

§4
(1) Hauptunterstützung und Familien

zuschläge *bemesscn sich nach Ortsklassen und 
Lohnklassen.

(2) Maßgebend für die Einreihung der Orte 
in die Ortsklassen ist das jeweilige Ortsklassen
verzeichnis, das für die Gewährung von Orts- 
zuschlägcn für die Beamten durch das Be
soldungsgesetz aufgcstellt ist.

(3) Die Lohnklasse bestimmt sich nach dem 
Arbeitsentgelt, das der Arbeitslose beziehen 
würde, wenn er seine bisherige Beschäftigung 
hätte beibehalten können. Stand der Arbeits
lose nicht in abhängiger Beschäftigung oder 
kommt er nach seinen körperlichen und 
geistigen Fähigkeiten oder nach seinem beruf
lichen Werdegang für die frühere Beschäfti
gung nicht mehr in Betracht, so ist das 
Arbeitsentgelt derjenigen Beschäftigung zu
grunde zu legen, für die er künftig haupt
sächlich in Frage kommt.

(4) Im übrigen richtet sich die Höhe der 
Arbeitslosenunterstützung nach den in der 
Anlage angegebenen Sätzen.

§ 5
(1) Die Arbeitslosenunterstützung ist von 

der Bedürftigkeit des Arbeitslosen abhängig.
(2) Auf die wöchentliche Arbeitslosenunter

stützung wird angerechnet:
a) das Einkommen des Arbeitslosen, soweit 

es den Betrag von 6 Reichsmark in der 
Woche übersteigt. Als Einkommen gelten 
alle Bezüge in Geld oder Geldeswert. 
Zuwendungen, die die freie Wohlfahrts
pflege oder ein Dritter zur Ergänzung 
der Arbeitslosenhilfe gewährt, ohne dazu 
eine rechtliche oder sittliche Pflicht zu 
hnben, bleiben außer Ansatz;

b) dns Einkommen der Angehörigen des 
Arbeitslosen, die ihm auf Grund einer 
rechtlichen Pflicht Unterhalt zu gewähren 
haben, soweit das Einkommen nach Ab
zug von Steuern, sozialen Beiträgen und 
Werbuugskostcn 24 Reichsmark in der 
Woche übersteigt. Der Betrag von 
24 Reichsmark erhöht sich um 9 Reichs
mark wöchentlich für jede Person, die der 
Angehörige des Arbeitslosen auf Grund einer 
rechtlichen oder sittlichen Pflicht ganz 
oder überwiegend unterhält; hierbei wird 
der Arbeitslose selbst nicht initgercchnct.

(3) Bei Arbcitsunwilligkeit wird die Arbeits
losenunterstützung auf das zur Fristung des 
Lebensunterhalts Unerläßliche herabgesetzt.
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Die Arbeitslosenunterstützung kann davon 
abhängig gemacht werden, daß sich der 
Arbeitslose einer beruflichen Umschulung oder 
Fortbildung unterzieht oder gemeinnützige 
zusätzliche Arbeiten verrichtet (Pflichtarbeit).

§ 7

§6

In Fällen besonderen Notstands kann dem 
Arbeitslosen neben der Arbeitslosenunter
stützung eine Sonderbeihilfe gewährt werden, 
soweit die sonstigen Leistungen der Arbeits
losenhilfe, das sonstige Einkommen des 
Arbeitslosen und seiner Angehörigen und die 
Leistungen der Sozialversicherung nicht aus
reichen, den Notstand zu beheben. Ein 
solcher Notstand kann insbesondere an
genommen werden, wenn und insov/eit der 
Arbeitslose die Miete für eine seinen wirtschaft
lichen und sozialen Verhältnissen angemessene 
Wohnung nicht bezahlen kann.

§ 8
Gegen Entscheidungen des Arbeitsamts im 

Unterstützungsverfahren ist Einspruch zu
lässig. Die Einspruchsfrist beträgt zwei Wochen 
und beginnt mit der Bekanntgabe der Ent
scheidung. Der Einspruch ist beim Arbeitsamt 
cinzulegen. Er bewirkt keinen Aufschub. 
Über den Einspruch entscheidet, soweit ihm 
der Leiter des Arbeitsamts nicht stattgibt, 
der Präsident des Landesarbeitsamts.

§ 9
(1) Diese Verordnung tritt mit dem Tage 

ihrer Verkündung in Kraft. Die §§ 87, 88 
Abs. 1 und Abs. 3, §§ 89 a bis 108, 110 bis 
llOd, 112 bis 113, 115 bis 116a, 172 Abs. 2 
und 3, §§ 178 bis 182 des Gesetzes über Arbeits
vermittlung und Arbeitslosenversicherung 
werden aufgehoben.

(2) In den laufenden Untcrstützungsfällen 
ist die Arbeitslosenunterstützung auf Grund 
der bisherigen Vorschriften noch für den 
Zahlungszeitraum weiter zu gewähren, in den 
der Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung 
fällt.

Anlage
(Zu § 4 der vorstehenden 

Verordnung)
Anlage zur Verordnung über Arbeits

losenhilfe.
I. Für die Bemessung der Arbeitslosen

unterstützung bestehen folgende Lohnklassen: 
Klasse I bei einem wöchentlichen Arbeits

entgelt bis zu 12 Reichsmark, 
Klasse II bei einem wöchentlichen Arbeits

entgelt von mehr als 12 Reichs
mark bis zu 24 Reichsmark, 

Klasse III bei einem wöchentlichen Arbeits
entgelt von mehr als 24 Reichs
mark bis zu 36 Reichsmark, 

Klasse IV bei einem wöchentlichen Arbeits
entgelt von mehr als 36 Reichs
mark bis zu 48 Reichsmark. 

Klasse V bei einem wöchentliches Arbeits
entgelt von mehr als 48 Reichs
mark.

II. Im Einzelfalle darf die Unterstützung 
einschließlich der Familienzuschläge und einer 
etwaigen Sonderbeihilfe 80 vom Hundert des 
Arbeitsentgelts nicht übersteigen, das nach 
§ 4 Abs. 3 der Verordnung über Arbeitslosen
hilfe für die Zugehörigkeit zur Lohrcklasse 
maßgebend ist. Die Grenze erhöht sich bei 
Arbeitslosen der Lohnklasse I und II auf das 
Arbeitsentgelt, wenn sie mindestens einen 
zuschlagsbcrcchtigten Angehörigen haben.

III. Es betragen wöchentlich:

in der 
Lohn
klasse

I
II

III
IV 
V

in Orten der Sonderklasse, der 
Ortsklasse A und in allen Orten 
mit mehr als 50 000 Einwohn.

die Haupt
unter

stützung

die Familien
zuschläge für den
ersten Izweiten u. 

weiteren
Angehörigen je

RM RM RM

6,00
8,40
9,60

10,80
12,00

3,30

3,60

2,10

2,40

in der

in Orten der Ortsklasse B mit 
nicht mehr als 50 000 Ein
wohnern und den Orten der 
Ortsklassen C bis E mit mehr 
als'10 000, aber nicht mehr als 

50 000 Einwohnern
Lohn
klasse die Haupt

unter
stützung

die Familicn- 
zuschlägc für den
ersten Izweiten u. 

I weiteren
Angehörigen je

I
II

III
IV 
V

RM RM RM

6,00
7,20
8,40
9,60

10,80

3,30

3,60

2,10

2,40

in der
Lohn-
klassc

in Orten der Ortsklassen C bis
E mit nicht mehr als 10 000 

Einwohnern

dicHaupt-
untcr-

stützung

RM

die Fa 
Zuschläge
ersten
Angehö
RM

milicn- 
für den 

zweiten u. 
weiteren 

eigen je
RM

I 4,80
II 6,00

III 7,20 3,30 2,10
IV 8,40
V 9,60
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Umschau

Jährliche Beglaubigung der Renten
quittungen in der Unfall- und Invaliden

versicherung.
Nach einer Anordnung des Rcichs- 

vcrsichcrungsaints vom 18. 9. 1939 sind 
die Beglaubigungen der Unterschrift 
sowie die Lebens- und Witwenschafts
bescheinigungen nur noch auf der Emp
fangsbescheinigung für die Januarrentc 
erforderlich.

Kurzarbeiterunterstützung.
Die neue Verordnung über Kurz- 

arbeitcrunterstützung vom 18. 9. 1939 
ist im Reichsgesetzblatt I S. 1850 ver
öffentlicht.

Schwerbeschädigtenfürsorge.
Zu der Frage der Erhebung der Aus- 

glcichsabgabe hat der RAM. in einem 
Einzelfall wie folgt Stellung genommen:

„Die Beschäftigung Schwerbeschä
digter bildet eine soziale Verpflichtung 
der Unternehmer, die nach den Ab
sichten des Gesetzgebers auf die ein
stellungspflichtigen Betriebe möglichst 
gleichmäßig verteilt werden soll. Aus 
diesem Grunde wird ein einstellungs

pflichtiger Unternehmer, der sich ernst
lich, aber erfolglos um die Erlangung 
geeigneter Schwerbeschädigter bemüht 
und dem auch die Hauptfürsorgestelle 
keine geeigneten Schwerbeschädigten 
nachweisen kann, dadurch von der Ein
stellungspflicht noch nicht befreit. Der 
Unternehmer ist in solchen Fällen m. E. 
vielmehr verpflichtet, gemäß § 6 Abs. 2 
des Schwerbeschädigtengesetzes einen 
Antrag auf Befreiung von der Ein- 
stcllungspflicht zu stellen, worauf die 
Hauptfürsorgestelle dem Unternehmer 
zum Ausgleich für die Nichterfüllung der 
Einstellungspflicht eine andere soziale 
Leistung (Einstellung von zwei Lcicht- 
beschädigten an Stelle eines Schwer
beschädigten, Zahlung einer Ausgleichs- 
abgabc usw.) auferlegen kann. Unterläßt 
der Unternehmer die Stellung des Be
freiungsantrages, so hat er ein Buße
verfahren zu gewärtigen. Würde in 
solchen Fällen von einer Ausglcichs- 
abgabe abgesehen, so würde dies eine 
unbillige Besserstellung der betr. Unter
nehmer gegenüber anderen Unterneh
mern bedeuten, die die vorgeschriebene 
Zahl von Schwerbeschädigten beschäf
tigen.“

Aus Zeitschriften und Büchern

Die niederländische Gemeindeverwaltung 
und ihre Probleme.

Einem Beitrag von Alcid Jonkcr im 
Jahrbuch für Kommunal Wissenschaft 
(6. Jahrgang 1939, 1. Halbjahrsband 
S. 100) sind folgende Ausführungen ent
nommen:

„BekämpfungderArbeitslosigkeit.
Die Zahl der Arbeitslosen hatte im 

Laufe der Jahre während der wirtschaft
lichen Krise ständig zugenommen. Die 
Währungsmußnahmen der Regierung 
vom September 1936 setzten der Zu
nahme im allgemeinen ein Ende. Auch 
ein Rückgang ist zu beobachten, der 
örtlich jedoch abweicht, aber in einigen 
Gemeinden schon bedeutend ist. Von 
411 000 im Mai 1936 sank die Gesamt
zahl der Arbeitslosen in Holland auf

318 000 im Oktober 1938. Bei der Be
trachtung dieser Zahlen muß berück
sichtigt werden, daß sie nicht nur die 
unterstützten Arbeitslosen betreffen, son
dern auch die Arbeitslosen, die in einer 
Arbeitsbeschaffung tätig sind, und auch 
alle Personen, die aus einer persönlichen 
Ursache (Unfähigkeit) keine Arbeit fin
den, und schließlich auch die sogenannte 
normale Arbeiterreserve. Um die Not 
der Arbeitslosigkeit zu mildern, sind in 
Holland ausgedehnte Maßnahmen ge
troffen worden. Die wichtigsten davon 
sind Unterstützung und Arbeitsvermitt
lung und in ganz bedeutendem Umfang 
die öffentlichen Arbcitsbeschaffungsinaß- 
uahmen. Es sind dies zum Teil Arbeiten, 
mit denen man schon vor Anfang der 
Krise begonnen hatte, deren Durchfüh
rung aber im Zusammenhang mit der
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großen Arbeitslosigkeit beschleunigt wur
de, so die Absperrung und Trocken
legung der Zuidersee. Auch der Wegebau, 
der sich nach einem Reichswegeplan 
über einen Zeitabschnitt von 25 bis 30 
Jahren erstrecken soll, bildet ein be
deutendes Aufgabengebiet öffentlicher 
Arbeitsbeschaffung. Mit ihm eng ver
knüpft ist der Bau einer Anzahl großer 
Brücken, Viadukte und Tunnclbautcn. 
Der Kanal- und Schleusenbau und der 
Ausbau der Flußläufe und Häfen hat 
ebenfalls große Beträge erfordert und in 
hohem Maße zur Mehrung der Arbeits
gelegenheiten beigetragen. Weiter wurde 
vom Reich ein sog. Arbeitsfonds ge
schaffen mit dem Zweck, verschiedene 
Arbeiten, die man sonst wegen der Kri
senverhältnisse nicht ausführen würde, 
doch durchzuführen. Den Gemeinden 
wurden aus diesem Arbeitsfonds Kredite 
gewährt für Wcgcverbesscrung, ver
kehrsnotwendige Straßendurchbrüche, 
Brückenbau, Hafenbau, Krankenhaus
bau, Tunnelbau, öffentliche Bauten, wie 
Polizeiämter, Gymnasien usw. Zur Be
kämpfung der Arbeitslosigkeit werden 
auch Arbeitslose in der Landwirtschaft
beschäftigt, wobei die Gemeinden einen 
Lohnzuschlag gewähren. Die Gemeinden 
selbst erhalten für ihre Arbeitslosen Bei
träge aus dem Arbcitslosensubvcntions- 
fonds. Auf diesem Wege werden ganz 
bedeutende Meliorationen, besonders die 
Entwässerung sumpfigen Geländes, 
durchgeführt. Für die Urbarmachung 
haben die Behörden eigens Gesellschaf
ten eingesetzt. Diese werteschaffende 
Arbeitsloseufürsorge bildet einen bedeu
tenden Teil der ganzen Arbeitsloscnfür- 
6orgc in Holland. Im Oktober des Jahres 
1938 waren 54 000 Personen im Rahmen 
der Arbeitsbeschaffung tätig gegenüber 
130 000, die unterstützt wurden. Seit
dem ist die Zahl der im Bereich der 
Arbeitsbeschaffung tätigen Personen auf 
61 500 gestiegen. Zwecks Fürsorge der 
jugendlichen Arbeitslosen sind in ver
schiedenen Gemeinden zentrale Werk
stätten und auch verschiedene Jugcnd- 
arbcitslagcr errichtet worden. Augen
blicklich bestehen im ganzen 45 von 
diesen Arbeitslagern, unter ihnen einige 
für Mädchen zur Heranbildung von 
Dienstmädchen. Hinsichtlich der jugend
lichen Arbeitslosen wird das Motto pro
pagiert: zwei für eine Arbeitskraft. Hier 
ist auch ein beabsichtigtes Verbot der 
Beschäftigung von Knaben bis zu 15

und Mädchen bis zu 16 Jahren zu er
wähnen. Für die arbeitslosen Intellek
tuellen besteht eine Organisation, die 
versuchen soll, die intellektuelle Tatkraft 
der jungen Arbeitslosen für wissenschaft
liche Untersuchungen nutzbar zu machen. 
So wird auf allerlei Weise versucht, die 
Not der Arbeitslosen zu lindern. Auch 
wenn in Holland ein Wiederaufleben bei 
Handel und Gewerbe zu spüren sein 
wird, so werden trotzdem die Behörden 
in den nächsten Jahren noch mit be
deutenden Problemen im Zusammenhang 
mit der Arbeitslosigkeit zu kämpfen 
haben. Die fortschreitende Mechanisie
rung hat zur Folge, daß eine zunehmende 
Anzahl Arbeiter bleibend aus dem Pro
duktionsprozeß ausgeschaltet wird und 
somit ein Teil der Arbeitslosen allmählich 
infolge verschiedener Umstände zu jener 
Gruppe gehört, für die ständige Armen
pflege in Betracht kommt. 
Unterstützung des Mittelstandes.

Im Zusammenhang mit der Krise ist 
das Kreditbedürfnis in den Kreisen des 
Mittelstandes besonders stark gestiegen. 
Um die Kreditgewährung zu erleichtern, 
werden in letzterer Zeit an vielen Orten 
sog.,Borgstellingsfonds' gegründet. Diese 
untersuchen die Kreditfähigkeit des An- 
suchcrs und verbürgen sich im geeig
neten Falle für die Gewährung eines be
stimmten Kredits. Die Kreditgewährung 
selbst geschieht von anderen Organisa
tionen, z. B. von Sparkassen und Hilfs
kassen. Diese ,Borgstellingsfonds‘ wer
den hauptsächlich eingeführt, um vor
zubeugen, daß die Angehörigen des Mit
telstandes ihre Geschäfte nicht länger 
führen können oder sogar den Wu
cherern in die Hände fallen. Bei der 
Errichtung und Organisation dieser 
,Borgstcllingsfonds‘ sind auch die Ge
meinden tätig.

Volks Wohnungsbau.
Die Arbeit der Gemeinde auf diesem 

Gebiet besteht in der Hauptsache einmal 
in der Aufsicht über den Wohnungsbau, 
während andererseits die Gemeinde auch 
selbst diesen durchführt. Was die Auf
sicht über den Wohnungsbau betrifft, 
so sind die Gemeinden kraft des Woh
nungsgesetzes von 1901 verpflichtet, 
Bau- und Wohn Vorschriften zu erlassen. 
Der Wohnungsbau selbst ist besonders 
während der Kriegsjahre und nach dem 
Krieg tatkräftig betrieben worden. Die
ser Wohnungsbau geschieht entweder
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direkt durch die Gemeinde oder durch 
sog. gemeinnützige Wohnungsbauver
eine. Für den Bau werden vom Staat 
Vorschüsse gewährt, die in 50 Jahren 
getilgt werden müssen. Seit dem Zu
standekommen des Wohnungsgesetzes 
sind etwa 150 000 Wohnungen fertig
gestellt worden, von denen 35 000 direkt 
von den Gemeinden verwaltet werden 
und 115 000 von Wohnungsbauvereinen. 
Im großen ganzen wurde für Reichs
vorschüsse ein Betrag von 750 Millionen 
Gulden bereitgestellt. Im Laufe der 
Jahre sind verschiedene Maßnahmen 
getroffen worden, wodurch die Mieten 
dieser Wohnungen herabgesetzt werden 
konnten, wie: Herabsetzung der Zinsen

der Reichsvorschüsse, Ersparung an den 
Unterhaltungskosten usw. Während so
mit im Arbeiterwohnungsbau die öffent
liche Hand in hohem Maße fördernd ein
greift, wird im allgemeinen der Bau 
größerer Wohnungen auf befriedigende 
Weise von den Privatunternehmern 
durchgeführt. In letzterer Zeit erheben 
sich öfters Stimmen nach einer Regu
lierung des Wohnungsbaus. Man will 
damit erreichen, daß nicht — wie es 
jetzt oft der Fall ist — ein Mangel an 
Wohnungen einer Klasse im Gegensatz 
zu einem Überfluß an Wohnungen einer 
anderen Klasse entsteht. Es ist nicht 
ausgeschlossen, daß eine gesetzliche Re
gelung des Wohnungsbaus erfolgt.“
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